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Allgemeine Versicherungs-
bedingungen 
für die freiwillige Versicherung der 
Kommunalen Zusatzversorgungs-
kasse Westfalen-Lippe  
(kvw-Zusatzversorgung)  
PlusPunktRente  
Tarif 2010 / 2010-U
Wir erbringen im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung 
Versicherungsleistungen für die Beschäftigten unserer Mitglie-
der. Die Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) bilden 
bei der freiwilligen Versicherung (PlusPunktRente) die Grund-
lage des Versicherungsverhältnisses.

§ 1 Welche Leistungen erbringen wir?

(1) Wir erbringen bei Vorliegen der Voraussetzungen die folgen-
den Versorgungsleistungen:

(a) Altersrente
(b)  Hinterbliebenenrente bei Tod vor Beginn Ihrer Rente

(2) 1Im Falle einer Erwerbsminderung haben Sie die Möglich-
keit, eine lebenslange Rente aus dem bis zu diesem Zeitpunkt
gebildeten Kapital in Anspruch zu nehmen. 2Entscheiden Sie sich 
im Falle einer Erwerbsminderung nicht für Erwerbsminderungs-
leistungen, verwenden wir das gebildete Kapital für Ihre Alters- 
oder Hinterbliebenenrentenleistungen.

(3) 1Vor Beginn Ihrer Rente wegen Erwerbsminderung oder Al-
tersrente können Sie entscheiden, ob wir Rentenleistungen an
Ihre Hinterbliebenen erbringen sollen, wenn Sie als Rentner/in
versterben. 2Dann vermindert sich Ihre Rente wegen Erwerbs-
minderung oder Altersrente.

§ 2 Welche Voraussetzungen müssen für den

Rentenbezug erfüllt sein? 

1Damit wir die verschiedenen Rentenleistungen erbringen, müs-
sen die nachfolgenden Voraussetzungen erfüllt sein:

(a) Altersrente:
2Wir zahlen Ihnen eine lebenslange Altersrente. 3Der Beginn Ih-
rer Altersrente ist ab Vollendung des 62. Lebensjahres möglich;
den Zeitpunkt des Beginns bestimmen Sie selbst.

(b) Hinterbliebenenrente:
4Die Zahlung von Hinterbliebenenrenten ist im Versicherungs-
schutz eingeschlossen, wenn Sie vor dem Beginn Ihrer Rente
versterben. 5Wenn Sie nach dem Beginn Ihrer Rente versterben, 
zahlen wir Hinterbliebenenrenten, wenn Sie dies vor Beginn Ihrer 
Rente mit uns vereinbart haben (§ 1 Absatz 3).

 Witwen-/Witwerrente 
6Wir zahlen eine lebenslange Witwen-/Witwerrente, wenn die/
der hinterbliebene Ehefrau/-mann oder die/der eingetragene 
Lebenspartnerin/-partner mit Ihnen zum Zeitpunkt des Todes in 
gültiger Ehe verheiratet war oder eine eingetragene Lebenspart-
nerschaft bestand. 7Der Anspruch erlischt nicht durch Wieder-
heirat oder eine erneute eingetragene Lebenspartnerschaft der/
des Witwen-/Witwerrentenberechtigten.

Rente an die/den Lebensgefährtin/-gefährten
8Wir zahlen eine lebenslange Hinterbliebenenrente an Ihre/
Ihren Lebensgefährtin/-gefährten, wenn sie/er mit Ihnen zum 
Zeitpunkt des Todes in einer eheähnlichen Lebensgemeinschaft 
gelebt hat und eine gemeinsame Haushaltsführung bestand. 
9Die/den Lebensgefährtin/-gefährten müssen Sie uns vor Eintritt 
des Leistungsfalles namentlich mit Anschrift und Geburtsdatum 
schriftlich benannt sowie die gemeinsame Haushaltsführung be-
stätigt haben. 10Eine/ein anspruchsberechtigte/r Ehefrau/-mann 
oder eingetragene/r Lebenspartnerin/-partner schließt den Leis-
tungsanspruch einer/eines Lebensgefährtin/-gefährten dauerhaft 
aus.

Waisenrente
11Wir zahlen die Waisenrente nach dem Tod der/des Versicherten 
an ihre/seine Waisen, sofern Anspruch auf Kindergeld nach dem 
Einkommensteuergesetz besteht. 12Waisen sind leibliche und 
angenommene Kinder sowie Pflegekinder der/des Versicherten 
im Sinne des § 32 Absatz 1 Nummer 2 EStG. 13Ein Anspruch 
auf Hinterbliebenenrente besteht nicht für Personen, die den Tod 
der/des Versicherten vorsätzlich herbeigeführt haben.

(c)  Rente wegen Erwerbsminderung
14Machen Sie von Ihrem Wahlrecht nach § 1 Absatz 2 Gebrauch,
zahlen wir Ihnen eine lebenslange Rente wegen Erwerbsminde-
rung, wenn Sie erwerbsgemindert im Sinne der Bestimmungen
der gesetzlichen Rentenversicherung sind. 15Ein Anspruch auf
Rente wegen Erwerbsminderung besteht nicht, wenn die für die-
se Rente erforderliche Beeinträchtigung absichtlich von der/dem
Versicherten herbeigeführt wurde. 16Weitere Voraussetzung für
den Anspruch auf die Rente wegen Erwerbsminderung ist, dass
uns als Nachweis der Bescheid eines Rentenversicherungsträ-
gers vorgelegt wird.

17Sind Sie in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert, 
und sieht das Recht der gesetzlichen Rentenversicherung wei-
tere Voraussetzungen für die Rente wegen Erwerbsminderung 
vor (z.B. Erfüllung der allgemeinen Wartezeit, Vorhandensein 
von Pflichtbeitragszeiten, Unterschreiten von Hinzuverdienst-
grenzen), sind diese für Ihren Anspruch auf Leistungen aus der 
freiwilligen Versicherung unbeachtlich. 18Für den Fall, dass der 
Rentenversicherungsträger Ihnen aus den vorgenannten Grün-
den keinen Rentenbescheid erteilt, gilt für den Nachweis Ihrer 
Anspruchsberechtigung § 14.

§ 3 Wie hoch ist Ihre Rente?

(1) 1Die Höhe Ihrer monatlichen Altersrente ergibt sich aus den
von Ihnen bis zum Rentenbeginn erworbenen Versorgungspunk-
ten und Bonuspunkten multipliziert mit 4 €. 2Zur Ermittlung der
Versorgungspunkte werden Ihre in einem Kalenderjahr bei uns
eingegangenen Beiträge durch einen Regelbeitrag von 1.200 €
geteilt und mit dem Altersfaktor aus der folgenden Altersfakto-
rentabelle multipliziert. 3Dabei gilt als maßgebliches Alter die
Differenz zwischen dem jeweiligen Kalenderjahr und dem Ge-
burtsjahr. 4Für vor dem 01.07.2013 geschlossene Verträge gilt
die Altersfaktorentabelle 1; für ab dem 01.07.2013 geschlossene
Verträge gilt die Altersfaktorentabelle 2.

Altersfaktorentabelle 1

Alter männlich weiblich Alter männlich weiblich

17 5,31 4,86 27 4,03 3,65

18 5,16 4,72 28 3,92 3,55

19 5,01 4,58 29 3,81 3,45

20 4,86 4,45 30 3,71 3,36

21 4,73 4,33 31 3,61 3,26

22 4,61 4,21 32 3,51 3,17

23 4,48 4,09 33 3,42 3,09

24 4,37 3,98 34 3,33 3,00

25 4,25 3,87 35 3,24 2,92

26 4,14 3,76 36 3,15 2,83
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Alter männlich weiblich Alter männlich weiblich

37 3,07 2,76 54 1,93 1,70

38 2,99 2,68 55 1,88 1,65

39 2,91 2,60 56 1,83 1,60

40 2,83 2,53 57 1,78 1,56

41 2,75 2,46 58 1,73 1,51

42 2,68 2,39 59 1,68 1,47

43 2,61 2,33 60 1,64 1,43

44 2,54 2,26 61 1,59 1,39

45 2,47 2,20 62 1,55 1,35

46 2,40 2,14 63 1,50 1,31

47 2,34 2,08 64 1,46 1,27

48 2,28 2,02 65 1,41 1,23

49 2,21 1,96 66 1,38 1,19

50 2,15 1,90 67 1,35 1,17

51 2,10 1,85 68 1,32 1,14

52 2,04 1,80 69 1,30 1,13

53 1,99 1,75 70 1,29 1,11

Altersfaktorentabelle 2

Alter Altersfaktor Alter Altersfaktor

17 4,86 43 2,33

18 4,72 44 2,26

19 4,58 45 2,20

20 4,45 46 2,14

21 4,33 47 2,08

22 4,21 48 2,02

23 4,09 49 1,96

24 3,98 50 1,90

25 3,87 51 1,85

26 3,76 52 1,80

27 3,65 53 1,75

28 3,55 54 1,70

29 3,45 55 1,65

30 3,36 56 1,60

31 3,26 57 1,56

32 3,17 58 1,51

33 3,09 59 1,47

34 3,00 60 1,43

35 2,92 61 1,39

36 2,83 62 1,35

37 2,76 63 1,31

38 2,68 64 1,27

39 2,60 65 1,23

40 2,53 66 1,19

41 2,46 >= 67 1,17

42 2,39

(2) 1Sofern Sie Ihre Altersrente nach Vollendung des 65. Le-
bensjahres in Anspruch nehmen, erhöhen wir Ihre Leistung für
jeden Monat des späteren Rentenbeginns um 0,5 %. 2Im Falle
der vorzeitigen Inanspruchnahme reduziert sich die Leistung für
jeden Monat vor Vollendung des 65. Lebensjahres um 0,5 %.

(3) 1Die Höhe der lebenslangen Rente wegen Erwerbsminde-
rung errechnet sich aus dem zum Zeitpunkt des Rentenbeginns
gebildeten Kapital für Ihre Altersrente. 2Diesem Kapital entspre-
chen die von Ihnen bis zum Rentenbeginn erworbenen Versor-
gungs- und Bonuspunkte. 3Der sich aus diesen Versorgungs- und 
Bonuspunkten (Absatz 1, Sätze 1–3) ergebende Altersrentenbe-
trag wird in eine wertgleiche lebenslange Rente wegen Erwerbs-
minderung nach den folgenden Tabellen umgerechnet.

Tabelle zur Umwandlung einer Anwartschaft auf Alters-
rente in eine wertgleiche Erwerbsminderungsrente für vor 
dem 01.07.2013 geschlossene Verträge

Alter Faktor 
männlich

Faktor 
weiblich

Alter Faktor 
männlich

Faktor 
weiblich

20 26,33 % 21,60 % 43 46,91 % 42,24 %

21 26,79 % 22,21 % 44 48,26 % 43,56 %

22 27,28 % 22,84 % 45 49,64 % 44,93 %

23 27,82 % 23,48 % 46 51,07 % 46,35 %

24 28,39 % 24,15 % 47 52,54 % 47,84 %

25 29,00 % 24,84 % 48 54,06 % 49,40 %

26 29,65 % 25,56 % 49 55,63 % 51,04 %

27 30,34 % 26,30 % 50 57,27 % 52,76 %

28 31,07 % 27,07 % 51 58,98 % 54,59 %

29 31,85 % 27,86 % 52 60,76 % 56,53 %

30 32,67 % 28,68 % 53 62,64 % 58,60 %

31 33,53 % 29,53 % 54 64,63 % 60,81 %

32 34,44 % 30,41 % 55 66,73 % 63,17 %

33 35,38 % 31,31 % 56 68,98 % 65,73 %

34 36,37 % 32,25 % 57 71,44 % 68,51 %

35 37,39 % 33,22 % 58 74,14 % 71,55 %

36 38,46 % 34,22 % 59 77,11 % 74,89 %

37 39,56 % 35,25 % 60 80,39 % 78,55 %

38 40,69 % 36,32 % 61 84,04 % 82,58 %

39 41,87 % 37,43 % 62 88,10 % 87,04 %

40 43,08 % 38,57 % 63 92,66 % 91,98 %

41 44,32 % 39,75 % 64 97,80 % 97,51 %

42 45,60 % 40,97 % 65 100 % 100 %

Tabelle zur Umwandlung einer Anwartschaft auf Altersren-
te in eine wertgleiche Erwerbsminderungsrente für ab dem 
01.07.2013 geschlossene Verträge

Alter Faktor Alter Faktor

20 21,60 % 43 42,24 %

21 22,21 % 44 43,56 %

22 22,84 % 45 44,93 %

23 23,48 % 46 46,35 %

24 24,15 % 47 47,84 %

25 24,84 % 48 49,40 %

26 25,56 % 49 51,04 %

27 26,30 % 50 52,76 %

28 27,07 % 51 54,59 %

29 27,86 % 52 56,53 %

30 28,68 % 53 58,60 %

31 29,53 % 54 60,81 %

32 30,41 % 55 63,17 %

33 31,31 % 56 65,73 %

34 32,25 % 57 68,51 %

35 33,22 % 58 71,55 %

36 34,22 % 59 74,89 %

37 35,25 % 60 78,55 %

38 36,32 % 61 82,58 %

39 37,43 % 62 87,04 %

40 38,57 % 63 91,98 %

41 39,75 % 64 97,51 %

42 40,97 % 65 100,0 %
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(4) 1Wenn Sie bei Beginn der Altersrente oder der Rente wegen
Erwerbsminderung eine spätere Hinterbliebenenversorgung ein-
schließen (§ 1 Absatz 3), vermindert sich für vor dem 01.07.2013
geschlossene Verträge bei einem männlichen Rentenempfänger
der Betrag ohne Anspruch auf Hinterbliebenenschutz um 22 %
sowie um weitere 0,45 % für jedes angefangene Jahr, für das
der Beginn der Rente vor Vollendung des 60. Lebensjahres liegt.
2Bei einer weiblichen Rentenempfängerin vermindert sich der
Betrag ohne Anspruch auf Hinterbliebenenschutz um 11 % und
zusätzlich um weitere 0,3 % für jedes angefangene Jahr, für das
der Beginn der Rente vor Vollendung des 60. Lebensjahres liegt.
3Für ab dem 01.07.2013 geschlossene Verträge vermindert sich
der Betrag ohne Anspruch auf Hinterbliebenenschutz um 11 %
sowie um weitere 0,3 % für jedes angefangene Jahr, für das der
Beginn der Rente vor Vollendung des 60. Lebensjahres liegt.

(5) 1Als monatliche Hinterbliebenenrente zahlen wir an
Ihre/n Witwe/r, eingetragene Lebenspartnerin/-partner bzw.
Lebensgefährtin/-gefährten 60 %, an eine Vollwaise 20 % und an 
eine Halbwaise 10 % der Rente des Ihnen zustehenden Renten-
betrages (Bezugsgröße). 2Wenn Sie vor dem Beginn Ihrer Rente
sterben, ist die Bezugsgröße der Betrag, der sich im Zeitpunkt Ih-
res Todes gemäß Absatz 1 für Sie als Altersrente ergeben hätte.
3Wenn Sie bei Beginn Ihrer Rente mit uns eine Hinterbliebenen-
absicherung vereinbart hatten, ist der nach Absatz 4 verminderte 
Betrag zugrunde zu legen.

(6) 1Wenn Ihre/Ihr Ehe- oder eingetragene Lebenspartnerin/-
partner bzw. Lebensgefährtin/-gefährte mehr als 5 Jahre jünger
bzw. älter ist als Sie, wird bei bestehendem Hinterbliebenen-
Rentenanspruch der Prozentsatz der Witwen-/Witwerrente von
60 % für jedes weitere Jahr des Altersunterschiedes um 2,5 Pro-
zentpunkte vermindert bzw. erhöht; eine Verminderung ist dabei
auf 20 %, eine Erhöhung auf 100 % des maßgebenden Betrages
Ihrer Altersrente begrenzt.

(7) 1Die Hinterbliebenenrenten werden anteilig gekürzt, wenn
sie zusammen die Rente der/des Verstorbenen übersteigen.
2Bei Erlöschen einer gekürzten Hinterbliebenenrente erhöht sich 
jede verbleibende Hinterbliebenenrente vom Beginn des folgen-
den Monats an entsprechend; abgefundene Renten werden da-
bei jedoch weiter berücksichtigt.

(8) Werden staatliche Förderungen zurückgefordert, so werden
diese mit einer laufenden Rente verrechnet.

§ 4 Wie erhöhen wir Ihre Rente?

Wir erhöhen Ihre Rente jährlich zum 1. Juli um 1 %.

§ 5 Wie erfolgt die Überschussbeteiligung?

1An den Überschüssen aus dem Abrechnungsverband der frei-
willigen Versicherung werden die Versicherten durch zusätzli-
che Bonuspunkte beteiligt, soweit die Versorgungspunkte nicht 
schon Grundlage einer Rentenleistung sind. 2Für die Zuteilung 
der Bonuspunkte kommen alle am Ende des laufenden Ge-
schäftsjahres freiwillig Versicherten einschließlich der beitrags-
frei Versicherten in Betracht. 3Diese Überschüsse werden im 
Rahmen der satzungsrechtlich vorgeschriebenen versicherungs-
technischen Bilanz jährlich bis zum Jahresende für das vorange-
gangene Geschäftsjahr unter Beachtung einer angemessenen 
Kapitalausstattung im Hinblick auf Solvabilität, Stresstests und 
Rechnungsgrundlagen festgestellt und zugeteilt. 4Über die Zu-
teilung der Bonuspunkte entscheidet der Kassenausschuss auf 
Vorschlag des Verantwortlichen Aktuars. 5Eine Beteiligung an 
den Bewertungsreserven gemäß § 153 VVG erfolgt nicht.

§ 6 Wann beginnt Ihre Rente?

(1) Wir zahlen die Altersrente ab dem beantragten Zeitpunkt,
frühestens ab dem Ersten des Monats, der dem Antragseingang
bei den kvw folgt.

(2) 1Wir zahlen die Rente wegen Erwerbsminderung ab dem
Zeitpunkt, an dem die Rente aus der gesetzlichen Rentenver-
sicherung beginnt. 2In den Fällen, in denen keine Erwerbsmin-
derungsrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung gezahlt
wird, zahlen wir frühestens ab dem Ersten des Monats, der dem
Antragseingang bei den kvw folgt.

(3) Eine Hinterbliebenenrente zahlen wir ab dem Ersten des Ka-
lendermonats, der dem Todestag der versicherten Person folgt.

§ 7 Wann und wie zahlen wir die Renten aus?

(1) Wir zahlen die Renten monatlich im Voraus auf ein Girokonto
der/des Rentenberechtigten innerhalb eines Mitgliedstaates des
Europäischen Wirtschaftsraums.

(2) 1Wir tragen die Kosten der Überweisung, mit Ausnahme
der Kosten für die Gutschrift. 2Für Überweisungen auf ein Konto
außerhalb Deutschlands gilt dies nur, wenn die/der Rentenbe-
rechtigte den kvw ihre/seine internationale Kontonummer (Inter-
national Bank Account Number – IBAN) sowie die internationale
Bankleitzahl des kontoführenden Geldinstituts (Bank Identifier
Code – BIC) mitgeteilt hat.

(3) Ein Wohnsitz oder dauernder Aufenthalt außerhalb des Eu-
ropäischen Wirtschaftsraums berechtigt uns, Rentenzahlungen
von der Benennung einer/eines Empfangsbevollmächtigten mit
Wohnsitz im Europäischen Wirtschaftsraum oder eines auf den
Namen der/des Rentenberechtigten lautenden Kontos im Euro-
päischen Wirtschaftsraum abhängig zu machen; Leistungen für
das laufende Kalenderjahr in einem Betrag im Dezember auszu-
zahlen.

(4) 1Hat eine/ein Versicherte/r den Antrag auf Altersrente oder
Rente wegen Erwerbsminderung beziehungsweise Kapitalaus-
zahlung gestellt und verstirbt sie/er vor der Renten- beziehungs-
weise Kapitalauszahlung, können die Hinterbliebenen die Aus-
zahlung verlangen, sofern sie den Tod der/des Versicherten nicht
vorsätzlich herbeigeführt haben. 2Mit der Zahlung an eine/einen
Hinterbliebenen erlischt der Anspruch der anderen Hinterbliebe-
nen.

§ 8 Ist eine Kapitalauszahlung möglich?

(1) 1Sofern Sie zu Beginn der Auszahlungsphase Ihrer Altersren-
te einen Antrag auf teilweise Kapitalauszahlung stellen, leisten
wir bis zu 30 % des zu diesem Zeitpunkt gebildeten Kapitals als
Einmalbetrag. 2Die Rentenleistung wird entsprechend gekürzt.

(2) 1Vollständig zahlen wir das zu Beginn der Auszahlungsphase
gebildete Kapital nur anstelle einer Altersrente aus. 2Der Antrag
auf Kapitalauszahlung anstelle einer Altersrente muss frühestens 
ein Jahr, spätestens aber sechs Monate vor Beginn der Auszah-
lungsphase bei den kvw eingehen; andernfalls ist die vollständi-
ge Kapitalauszahlung ausgeschlossen.

(3) 1Das gebildete Kapital wird nach versicherungsmathemati-
schen Grundsätzen auf der Basis der ohne Kapitalauszahlung zu
zahlenden Rente ermittelt. 2Bei der Ermittlung des gebildeten
Kapitals wird ein Abschlag zur Sicherung des biometrischen Risi-
koausgleichs von 10 % berücksichtigt. 3Darüber hinaus wird die
Auszahlung gegebenenfalls um eine zurückgeforderte staatliche
Förderung gekürzt.
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(4) 1Ist ein Versorgungsausgleich durchgeführt worden, vermin-
dert sich das gebildete Kapital entsprechend. 2Die Minderung
erfolgt mit dem Anteil des Kürzungsbetrags, der dem Anteil des
ausbezahlten Kapitals entspricht. 3Dies gilt auch dann, wenn
eine Rentenleistung zunächst ungekürzt zu zahlen ist oder zu
zahlen wäre.

§ 9 Wie beantragen Sie Ihre Rente?

(1) 1Rentenleistungen erbringen wir auf schriftlichen Antrag
gegen Vorlage der erforderlichen Unterlagen. 2Wir entscheiden
über den Rentenantrag schriftlich.

(2) Ist die/der Hinterbliebenenrentenberechtigte verstorben,
ohne den Antrag bei uns gestellt zu haben, so haben ihre/seine
Hinterbliebenen das Recht, den Antrag bei uns nachzuholen.

§ 10 Wann berechnen wir die Rente neu?

Wir berechnen die Rente neu, wenn aus einer Halbwaisenrente 
eine Vollwaisenrente wird.

§ 11 Wann erlischt die Rente?

Der Rentenanspruch erlischt mit Ablauf des Monats, 

• in dem die/der Rentenberechtigte verstorben ist
• bei Waisenrenten mit Wegfall des Anspruchs auf Kindergeld

nach dem Einkommensteuergesetz

§ 12 Wann können wir die Rente abfinden?

1Wir können die Rente abfinden, wenn der Monatsbetrag der 
aus der Anwartschaft resultierenden laufenden Leistung bei Er-
reichen der vorgesehenen Altersgrenze den Monatsbetrag nach 
§ 3 Absatz 2 BetrAVG nicht übersteigt; dies gilt entsprechend für
die Abfindung einer laufenden Leistung. 2Der Abfindungsbetrag
entspricht dem für die Versicherung gebildeten Kapital. 3Bereits
gezahlte Leistungen werden auf den Abfindungsbetrag angerech-
net.

§ 13 Wer erhält die Versicherungsleistung?

(1) 1Leistungen aus dem Versicherungsvertrag erbringen wir
an die/den Versicherte/n und an ihre/seine Hinterbliebenen.
2Versicherte/r ist die/der Beschäftigte. 3Versicherungsnehme-
rin/er ist die/der Beschäftige oder der Arbeitgeber als Mitglied
der kvw.

(2) Die Ansprüche aus dieser Versicherung können nicht abge-
treten, verpfändet oder beliehen werden.

§ 14 Welche Besonderheiten gelten, wenn

Sie nicht in der gesetzlichen Renten-

 versicherung versichert sind? 

1Abweichend von § 2 Buchst. c benötigen wir für die Rente we-
gen Erwerbsminderung als erforderlichen Nachweis das Gutach-
ten eines durch die kvw zu bestimmenden Facharztes, dass eine 
Erwerbsminderung im Sinne der gesetzlichen Rentenversiche-
rung vorliegt. 2Die Kosten der Begutachtung trägt die/der Ver-
sicherte. 3Die kvw behält sich bei begründeten Zweifeln an der 
Erwerbsminderung das Recht vor, die Erwerbsminderung durch 
ein weiteres Gutachten auf Kosten der kvw überprüfen zu las-
sen. 4Die Rente ruht, wenn und solange sich die/der Versicherte 
trotz Verlangens der kvw nicht innerhalb einer von ihr gesetzten 
Frist fachärztlich untersuchen lässt oder das Ergebnis der Unter-
suchung nicht vorlegt. 5Für den Beginn der Rente gilt § 6 Absatz 
2 Satz 2 entsprechend.

§ 15 Was ist beim Versorgungsausgleich zu

 beachten? 

(1) 1Der Versorgungsausgleich wird nach dem Versorgungsaus-
gleichsgesetz sowie den nachstehenden Regelungen im Wege
der internen Teilung durchgeführt. 2Bei der internen Teilung
überträgt das Familiengericht für die ausgleichsberechtigte Per-
son zu Lasten des Anrechts der/des Versicherten ein Anrecht in
Höhe des Ausgleichswerts bei der Kasse.

(2) 1Der Ausgleichswert wird in Form von Versorgungspunkten
ausgewiesen. 2Die Höhe des Ausgleichswertes wird ermittelt,
indem der hälftige Ehezeitanteil der/des Versicherten anhand
ihrer/seiner versicherungsmathematischen Barwertfaktoren in
einen Kapitalwert umgerechnet und nach Abzug der hälftigen
Teilungskosten anhand der versicherungsmathematischen Bar-
wertfaktoren der ausgleichsberechtigten Person in Versorgungs-
punkte umgerechnet wird. 3 Ist für die Versicherte/den Versi-
cherten ein ausgleichsreifer Rentenanspruch zu berücksichtigen, 
sind für beide Personen die Rentenbarwertfaktoren zugrunde zu
legen, ansonsten die Anwartschaftsbarwertfaktoren.

(3) 1Überträgt das Familiengericht für die ausgleichsberechtigte
Person ein Anrecht, erwirbt sie bezogen auf das Ende der Ehe-
zeit ein von einer eigenen freiwilligen Versicherung unabhängi-
ges Anrecht. 2Dieses Anrecht gilt als beitragsfreie Versicherung.
3Die ausgleichsberechtigte Person kann die Fortführung der
Versicherung mit eigenen Beiträgen entsprechend § 19 Absatz
2 beantragen. 4Der Versicherungsfall der ausgleichsberechtig-
ten Person tritt auf Antrag gemäß § 2 ein. 5Die Rentenleistung
erbringen wir dann auf Antrag gemäß § 9. 6Der Antrag kann frü-
hestens mit Wirksamkeit des Versorgungsausgleichs gestellt
werden. 7§ 30 VersAusglG bleibt unberührt.

(4) 1Die Anwartschaft der/des Versicherten wird zum Ende der
Ehezeit um die Versorgungspunkte gekürzt, die sich durch die
Rückrechnung entsprechend der Berechnung des Ausgleichs-
werts (Absatz 2 Satz 2 und 3) unter Berücksichtigung der Tei-
lungskosten ergeben. 2Die Rente der/des Versicherten wird zum
Ende der Ehezeit um den Betrag gekürzt, der sich nach Satz 1
ergibt. 3Wenn der Versorgungsausgleich nach Beginn der Rente
der/des Versicherten wirksam geworden ist, wird sie zum Ersten 
des Monats vermindert, zu dessen Beginn der Versorgungsaus-
gleich wirksam geworden ist. 4§ 30 VersAusglG bleibt unberührt.

(5) Haben sowohl die/der Versicherte als auch die ausgleichs-
berechtigte Person zu übertragende Anrechte aus der freiwilli-
gen Versicherung, werden diese Anrechte nur innerhalb dieses
Tarifs auf der Basis des Kapitalwerts vor Berücksichtigung der
Teilungskosten verrechnet.
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§ 16 Wie kommt die Versicherung zustande

und wie kann sie geändert werden?

(1) Die Versicherung kommt auf schriftlichen Antrag der/des
Versicherungsnehmerin/-nehmers mit Zugang des Versiche-
rungsscheins zustande.

(2) 1Abweichend von Absatz 1 kommt das Versicherungsver-
hältnis, das ein Arbeitgeber zugunsten seiner Beschäftigten zur
Durchführung der Entgeltumwandlung begründen will, mit dem
Eingang der Anmeldung bei uns zustande. 2In diesem Fall er-
hält die/der Versicherungsnehmerin/-nehmer auch eine Versi-
cherungsbestätigung zur Weiterleitung an die/den Versicherte/n
sowie – bei einer späteren Vertragsänderung – einen entspre-
chenden Nachtrag.

(3) 1Änderungen der Versicherung muss die/der Versiche-
rungsnehmerin/-nehmer schriftlich beantragen, soweit die-
se Bedingungen nichts anderes vorsehen. 2Über jede Ände-
rung mit Ausnahme von Beitragsänderungen erhält die/der
Versicherungsnehmerin/-nehmer einen Nachtrag zum Versiche-
rungsschein.

§ 17 Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz?

1Ihre Versicherung beginnt frühestens mit dem Ersten des Mo-
nats, in dem der Antrag eingegangen ist. 2Zu diesem Zeitpunkt 
muss das Beschäftigungsverhältnis bestehen. 3 Ihr Versiche-
rungsschutz tritt mit Eingang der ersten Zahlung bei uns ein.

§ 18 Wann stellen wir Ihre Versicherung

beitrags frei?

(1) Wir stellen die Versicherung in folgenden Fällen beitragsfrei:

•  auf schriftliche Erklärung der/des Versicherungsnehmerin/
nehmers mit Wirkung für die Zukunft zum Ende eines Kalen-
dermonats;

•  mit Beendigung Ihres Beschäftigungsverhältnisses zu unse-
rem Mitglied;

•  im Falle einer Kündigung des Versicherungsvertrages durch
den Arbeitgeber als Versicherungsnehmer.

(2) 1Vom Zeitpunkt der Beitragsfreistellung an entfällt die Ver-
pflichtung der/des Versicherungsnehmerin/-nehmers Beiträge
zu zahlen; die bis dahin erworbene Anwartschaft bleibt erhalten.
2Durch Entrichtung neuer Beiträge kann die Versicherung mit un-
serer Zustimmung wieder aufleben.

§ 19 Wie können Sie Ihre Versicherung

fort führen?

(1) Sie können die Versicherung als Versicherungsnehmerin/-
nehmer mit eigenen Beiträgen fortführen, wenn und solange Sie
bei bestehendem Beschäftigungsverhältnis kein Arbeitsentgelt
von Ihrem Arbeitgeber beziehen oder Ihr Beschäftigungsverhält-
nis bei diesem Arbeitgeber beendet ist.

(2) Nach Ende des Beschäftigungsverhältnisses oder bei Wirk-
samwerden der Kündigung der Versicherung durch Ihren Arbeit-
geber (siehe § 20) können Sie die Fortführung innerhalb einer
Ausschlussfrist von drei Monaten beantragen.

§ 20 Wie kann die Versicherung gekündigt

 werden?

(1) Die/Der Versicherungsnehmerin/-nehmer kann die Versiche-
rung zum Ende des Beschäftigungsverhältnisses oder mit einer
Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalendervierteljahres
schriftlich kündigen, sofern noch keine Versicherungsleistungen
beansprucht wurden.

(2) 1Im Falle der Kündigung behalten Sie Ihre bis zur Kündigung
erworbene Anwartschaft, wenn die/der Versicherungsnehmerin/-
nehmer nicht deren Abfindung beantragt. 2Im Rahmen dieser
Abfindung erhalten Sie das gebildete Kapital zu 90 % – abzüg-
lich einer etwaigen staatlichen Förderung – zurückgezahlt. 3Auf
das Recht, diese Abfindung zu verlangen, kann die/der Ver-
sicherungsnehmerin/-nehmer bei Vertragsabschluss verzichten.

(3) Das Recht, bei einem Arbeitgeberwechsel stattdessen zu
verlangen, dass der Wert der erworbenen unverfallbaren An-
wartschaft im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung, über-
tragen wird (§ 4 BetrAVG), bleibt unberührt.

§ 21 Welche Bedeutung hat der

 Versicherungsnachweis?

(1) Sie erhalten jeweils nach Ablauf des Kalenderjahres einen
Nachweis über Ihre bis dahin insgesamt erworbene Rentenan-
wartschaft.

(2) 1Beanstandungen, dass Ihre Beiträge oder die Überschuss-
beteiligung nicht oder nicht vollständig in Ihrem Nachweis
enthalten sind, machen Sie – bitte innerhalb von sechs Mona-
ten – schriftlich gegenüber der kvw geltend. 2Beanstandungen
hinsichtlich der vom Arbeitgeber abgeführten Beiträge sind un-
mittelbar gegenüber diesem geltend zu machen.

§ 22 Was haben Sie bei der Beitragszahlung

zu beachten?

(1) 1Den Beitrag kann die/der Versicherungsnehmerin/-nehmer
grundsätzlich frei bestimmen. 2Einmalige Sonderzahlungen kön-
nen die kvw zulassen. 3Sie gelten als genehmigt, wenn die kvw
nicht innerhalb einer Frist von sechs Wochen nach Gutschrift bei
ihr widersprechen.

(2) 1Der jeweilige Beitrag muss bis zum Ende des Monats, für
den er zu entrichten ist, bei den kvw gutgeschrieben sein. 2Al-
tersvorsorgezulagen werden mit ihrer Gutschrift bei den kvw als
Beiträge berücksichtigt.

(3) 1Während der Beschäftigung führt Ihr Arbeitgeber die Bei-
träge zum Fälligkeitszeitpunkt an die kvw ab. 3Die kvw können
die Entgegennahme von Beiträgen zurückweisen, wenn nicht
der von ihr angegebene Verwendungszweck auf dem Überwei-
sungsträger verwendet wird.

§ 23 Was haben Sie uns mitzuteilen?

Mitteilungspflichten von Versicherten und Versicherungs-
nehmern

(1) Mitzuteilen ist unverzüglich das Ende des Beschäftigungsver-
hältnisses sowie jede Änderung der Anschrift der/des Versicher-
ten (Wohnsitz oder dauernder Aufenthalt) und jede Änderung,
die zu einer Minderung oder zum Wegfall des Zulagenanspruchs
nach dem Einkommensteuergesetz („Riester-Rente“) führt, ins-
besondere:

• der Wegfall des Bezuges des Kindergeldes,
• die Änderung der Zuordnung der Kinderzulage,
• der Abschluss von weiteren Altersvorsorgeverträgen,
• die Aufgabe des inländischen Wohnsitzes.
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(2) 1Den kvw ist auch unverzüglich mitzuteilen, wenn Sie bei
fortbestehendem Beschäftigungsverhältnis kein Arbeitsentgelt
mehr erhalten (z.B. bei Elternzeit oder Bezug von Krankengeld).
2Gleiches gilt für die Beendigung der eheähnlichen Lebensge-
meinschaft und/oder der gemeinsamen Haushaltsführung.

Mitteilungspflichten von Rentenberechtigten 

(3) Jede Verlegung des Wohnsitzes oder dauernden Aufent-
halts und jede Änderung von Verhältnissen, die den Rentenan-
spruch dem Grunde oder der Höhe nach berührt, ist unverzüglich 
schriftlich mitzuteilen, bei Waisenrenten insbesondere:

• die Umwandlung einer Halb- in eine Vollwaisenrente,
• wenn das 18. Lebensjahr vollendet ist, das Ende der Schul- 
 oder Berufsausbildung oder eines freiwilligen sozialen Jahres

oder der Wegfall der Unterhaltsbedürftigkeit. 

(4) Innerhalb einer von den kvw gesetzten Frist müssen auf An-
forderung Auskünfte erteilt und die erforderlichen Nachweise
sowie Lebensbescheinigungen vorgelegt werden.

(5) Kommt die/der Rentenberechtigte ihren/seinen Mitteilungs-,
Auskunfts- oder Nachweispflichten nicht nach, können die kvw
die Rente zurückbehalten.

(6) 1Ohne Rechtsgrund gezahlte Renten sind zurückzuzahlen.
2Überzahlungen sind zu erstatten oder können von den kvw mit
künftigen Leistungen verrechnet werden. 3Bei einer Verletzung
von Anzeigepflichten kann sich die/der Rentenberechtigte nicht
auf den Wegfall der Bereicherung berufen.

§ 24 Welche Verjährungsfrist ist zu beachten?

1Ansprüche aus der Versicherung können nur innerhalb von drei 
Jahren schriftlich geltend gemacht werden; dies gilt auch für Be-
anstandungen, dass die Kapitalauszahlung, die monatliche Ren-
te, eine Rentennachzahlung, eine Abfindung oder eine Beitrags-
rückzahlung nicht oder nicht in der geschuldeten Höhe gezahlt 
worden sei. 2Die Frist beginnt mit dem Ende des Jahres, in dem 
der Anspruch entstanden ist. 3Sie ist gehemmt, solange auf die 
Beanstandung hin noch keine Entscheidung der kvw ergangen 
ist. 

§ 25 Wer ist für Klagen zuständig?

(1) 1Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag können gegen
die kvw bei dem für deren Sitz zuständigen Gericht geltend ge-
macht werden. 2Gerichtsstand ist der Sitz der kvw in Münster.

(2) Falls die/der Versicherungsnehmerin/-nehmer, Versicher-
te oder Rentenberechtigte nach Beginn der freiwilligen Versi-
cherung ihren/seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland verlegt oder der
Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageer-
hebung nicht bekannt ist, ist für Klagen aus dem Versicherungs-
vertrag ausschließlich das Gericht am Sitz der kvw zuständig.

§ 26 Welches Recht findet auf Ihren Vertrag

 Anwendung?

1Auf Ihren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land Anwendung. 2Vertragssprache ist deutsch.

§ 27 Welche Bestimmungen können geändert

 werden? 

(1) Änderungen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen
bedürfen der Genehmigung der Aufsicht.

(2) 1Änderungen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen
über Beginn und Ende der freiwilligen Versicherung (§§ 17 bis
20), die Art und Höhe der Leistungen (§§ 1 bis 4, 8), die Rente
(§§ 6 und 7, 9 bis 11), die Abfindung (§ 12), die Nichtsozialversi-
cherten (§ 14), den Versorgungsausgleich (§ 15), die Verfahrens-
vorschriften (§§ 16, 21, 23 bis 26), die Beitragszahlung (§ 22) so-
wie die Überschussbeteiligung (§ 5) haben auch Wirksamkeit für
bestehende Verträge der freiwilligen Versicherung. 2Dies setzt
voraus, dass die Änderungen der Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen erforderlich sind

a)  wegen einer Änderung von Gesetzen, auf denen die Versiche-
rungsbedingungen beruhen,

b)  wegen einer Änderung des Tarifvertrages über die zusätzliche
Altersversorgung der Beschäftigten des öffentlichen Diens-
tes-Altersvorsorge-TV-Kommunal-(ATV-K),

c)  wegen einer nachträglichen eingetretenen, nicht unbedeuten-
den Störung des Äquivalenzverhältnisses,

d) zur Wahrung der Belange der Versicherten oder
e)  weil eine Bestimmung durch höchstrichterliche Entscheidung

oder bestandskräftigen Verwaltungsakt für unwirksam erklärt
worden ist und die Voraussetzungen des § 164 Absatz 1 VVG
erfüllt sind.

(3) 1Die neuen Versicherungsbedingungen sollen den geänder-
ten rechtlich und wirtschaftlich weitgehend entsprechen. 2Sie
müssen die Belange der Versicherten unter Wahrung des Ver-
tragsziels angemessen berücksichtigen.

Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe 
kvw-Zusatzversorgung 
Postfach 4629  
48026 Münster 

Telefon: (0251) 591-5566 
Telefax: (0251) 591-5915  
E-Mail: versicherung@kvw-muenster.de
Internet: www.kvw-muenster.de

Stand: 25.09.2012
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Zusatzversorgung

  Produktinformationsblatt
für die freiwillige Versicherung (PlusPunktRente)
Tarif 2010

Informationsblatt zu Versicherungsprodukten für Versicherte

Kasse:  Kommunale Versorgungskassen Rechtsform:  Körperschaft des Deutschland

Westfalen-Lippe (kvw) öffentlichen Rechts 

Mit den nachfolgenden Informationen möchten wir Ihnen einen ersten Überblick über die Ihnen angebotene PlusPunktRente der 
Zusatzversorgungskasse geben. Diese Übersicht ist nicht abschließend. Die vollständigen vorvertraglichen und vertraglichen Infor-
mationen fi nden Sie in dem Antrag, dem Versicherungsschein, den Vertragsinformationen und den Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen (AVB).

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?

Die PlusPunktRente ist eine Rentenversicherung im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung.

Was ist versichert?

Wir erbringen bei Vorliegen der Voraussetzungen 
folgende Rentenleistungen:

� Lebenslange Rente wegen Erwerbsminderung,
� Lebenslange Altersrente frühestens ab 

Vollendung des 62. Lebensjahres und
� Hinterbliebenenrenten

Gibt es Deckungsbeschränkungen? 

! Sofern Hinterbliebene Ihren Tod vorsätzlich
herbeigeführt haben, erhalten Ihre Hinterblie-
benen keine Leistung.

! Wenn Sie die Erwerbsminderung absichtlich
herbeigeführt haben, wird Ihnen keine Er-
werbsminderungsrente gezahlt.

! Ihre Hinterbliebenen erhalten keine Leistung,
wenn Sie den Hinterbliebenenschutz zum
Zeitpunkt des Beginns Ihrer Rente wegen Er-
werbsminderung oder Alters nicht inkludiert
haben.

Wo bin ich versichert?

Weltweit

Was ist nicht versichert?

� Eine Rente wegen Erwerbsminderung wird
nicht gewährt, wenn der Versicherungsfall der
Erwerbsminderung bei Vertragsabschluss be-
reits eingetreten ist.

Welche Verpfl ichtungen habe ich?

Bei Vertragsschluss?

• Der Antrag ist vollständig und wahrheitsgemäß auszufüllen. Falsche Angaben können unter Umständen dazu füh-
ren, dass wir keine Versicherungsleistungen erbringen müssen.

Während der Vertragslaufzeit?
Sie müssen uns unverzüglich mitteilen:

• Ende Ihres Beschäftigungsverhältnisses, Änderung Ihrer Anschrift und Wegfall des Entgelts bei fortbestehendem
Arbeitsverhältnis

• Bei Verträgen mit Riester-Förderung: Jede Änderung, die zu einer Minderung oder zum Wegfall des Zulagenan-
spruchs nach dem Einkommenssteuergesetz führt, zum Beispiel bei Wegfall des Bezuges von Kindergeld, einer
Änderung der Zuordnung der Kinderzulage, bei Abschluss weiterer Altersvorsorgeverträge und bei Aufgabe des
inländischen Wohnsitzes.

Wenn Sie die Erwerbsminderung absichtlich 
herbeigeführt haben, wird Ihnen keine Rente 
wegen Erwerbsminderung gezahlt.
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Bei Eintritt des Versicherungsfalles?

• Die Rente ist in Textform zu beantragen. Die von der kvw-Zusatzversorgung geforderten Unterlagen (zum Beispiel
eine Lebensbescheinigung) sind beizufügen. Der Anspruch auf die Rente wegen Erwerbsminderung oder die Wai-
senrente ist der kvw-Zusatzversorgung durch Vorlage des Bescheides der deutschen gesetzlichen Rentenversiche-
rung nachzuweisen, soweit ein solcher vorliegt. Sofern Sie nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert
sind, benötigen wir das Gutachten eines durch uns zu bestimmenden Facharztes, dass eine Erwerbsminderung
im Sinne der gesetzlichen Rentenversicherung vorliegt. Für Personen, die in der gesetzlichen Rentenversicherung
versichert sind, jedoch mangels versicherungsrechtlicher Voraussetzungen (zum Beispiel mangels Erfüllung der
allgemeinen Wartezeit oder mangels Vorhandensein von Pflichtbeitragszeiten), keine Rente ausgezahlt bekommen,
gilt Entsprechendes.

Während des Rentenbezugs?

• Während des Rentenbezugs ist jede Verlegung des Wohnsitzes oder dauernden Aufenthalts und jede Änderung von 
Verhältnissen, die sich auf die Rente auswirkt, unverzüglich in Textform mitzuteilen.

• Die Nichtbeachtung ist für Sie mit Nachteilen verbunden, so kann zum Beispiel Ihre Rente zurückbehalten werden.

Wann und wie zahle ich?

Sie entscheiden selbst, ob Sie Ihre Beiträge monatlich oder jährlich bis zum jeweiligen Monatsende entrichten. Mit 
Zustimmung der kvw-Zusatzversorgung ist auch eine einmalige Sonderzahlung möglich. Die Zahlung des Beitrages 
erfolgt grundsätzlich bis zum Rentenbeginn, es sei denn, der Vertrag wird vorher beitragsfrei gestellt oder gekündigt. 
Während der Beschäftigung führt Ihr Arbeitgeber die Beiträge an uns ab. Wenn Sie kein Arbeitsentgelt beziehen oder Ihr 
Beschäftigungsverhältnis bei Ihrem Arbeitgeber beendet ist, haben Sie die Möglichkeiten eigene Beiträge einzuzahlen. 

Wann beginnt und endet die Deckung?

Der Versicherungsschutz tritt mit Eingang der ersten Zahlung ein und endet mit Tod des letzten Rentenberechtig-
ten, mit Abfindung beziehungsweise mit vollständiger Kapitalauszahlung, Kapitalübertragung oder bei Waisen mit 
Wegfall der Voraussetzungen für den Kindergeldbezug. Die Leistungshöhe ist abhängig von den bis zum Eintritt des 
Versicherungsfalles geleisteten Beiträgen.

Wie kann ich den Vertrag kündigen?

Sie können den Vertrag zum Ende des Beschäftigungsverhältnisses oder mit einer Frist von drei Monaten zum Ende 
eines Kalendervierteljahres in Textform kündigen.

Prämie; Kosten

Die Höhe Ihres Beitrages können Sie im Rahmen der gesetzlichen Förderhöchstgrenzen grundsätzlich frei wählen. 
Sie können jederzeit ohne Angabe von Gründen die Beitragshöhe anpassen oder die Beitragszahlung einstellen. Die 
beigefügte Modellberechnung haben wir auf Grundlage Ihrer Angaben zum Beitrag und zur Zahlungsweise erstellt. 
Wir haben dabei unterstellt, dass der in der Modellberechnung angegebene Beitrag bis zum Eintritt des angenom-
menen Versicherungsfalles geleistet wird. Die Leistungen nach einer Beitragsfreistellung und den zur Deckung 
der Verwaltungskosten einkalkulierten Kostenanteil können Sie der beigefügten Modellberechnung entnehmen. Es 
entstehen keine gesonderten Abschlusskosten.
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  Produktinformationsblatt
für die freiwillige Versicherung (PlusPunktRente)
Tarif 2010-U

Informationsblatt zu Versicherungsprodukten für Versicherte

Kasse:  Kommunale Versorgungskassen Rechtsform:  Körperschaft des Deutschland

Westfalen-Lippe (kvw) öffentlichen Rechts 

Mit den nachfolgenden Informationen möchten wir Ihnen einen ersten Überblick über die Ihnen angebotene PlusPunktRente der 
Zusatzversorgungskasse geben. Diese Übersicht ist nicht abschließend. Die vollständigen vorvertraglichen und vertraglichen Infor-
mationen fi nden Sie in dem Antrag, dem Versicherungsschein, den Vertragsinformationen und den Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen (AVB).

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?

Die PlusPunktRente ist eine Rentenversicherung im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung.

Was ist versichert?

Wir erbringen bei Vorliegen der Voraussetzungen 
folgende Rentenleistungen:

� Lebenslange Rente wegen Erwerbsminderung,
� Lebenslange Altersrente frühestens ab 

Vollendung des 62. Lebensjahres und
� Hinterbliebenenrenten

Gibt es Deckungsbeschränkungen? 

! Sofern Hinterbliebene Ihren Tod vorsätzlich
herbeigeführt haben, erhalten Ihre Hinterblie-
benen keine Leistung.

! Wenn Sie die Erwerbsminderung absichtlich
herbeigeführt haben, wird Ihnen keine Rente
wegen Erwerbsminderung gezahlt.

! Ihre Hinterbliebenen erhalten keine Leistung,
wenn Sie den Hinterbliebenenschutz zum
Zeitpunkt des Beginns Ihrer Rente wegen Er-
werbsminderung oder Alters nicht inkludiert
haben.

Wo bin ich versichert?

Weltweit

Was ist nicht versichert?

� Eine Rente wegen Erwerbsminderung wird
nicht gewährt, wenn der Versicherungsfall der
Erwerbsminderung bei Vertragsabschluss be-
reits eingetreten ist.

Welche Verpfl ichtungen habe ich?

Bei Vertragsschluss?

• Der Antrag ist vollständig und wahrheitsgemäß auszufüllen. Falsche Angaben können unter Umständen dazu füh-
ren, dass wir keine Versicherungsleistungen erbringen müssen.

Während der Vertragslaufzeit?
Sie müssen uns unverzüglich mitteilen:

• Ende Ihres Beschäftigungsverhältnisses, Änderung Ihrer Anschrift und Wegfall des Entgelts bei fortbestehendem
Arbeitsverhältnis

• Bei Verträgen mit Riester-Förderung: Jede Änderung, die zu einer Minderung oder zum Wegfall des Zulagenan-
spruchs nach dem Einkommenssteuergesetz führt, zum Beispiel bei Wegfall des Bezuges von Kindergeld, einer
Änderung der Zuordnung der Kinderzulage, bei Abschluss weiterer Altersvorsorgeverträge und bei Aufgabe des
inländischen Wohnsitzes.
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Zusatzversorgung

Bei Eintritt des Versicherungsfalles?

• Die Rente ist in Textform zu beantragen. Die von der kvw-Zusatzversorgung geforderten Unterlagen (zum Beispiel
eine Lebensbescheinigung) sind beizufügen. Der Anspruch auf die Rente wegen Erwerbsminderung oder die Wai-
senrente ist der kvw-Zusatzversorgung durch Vorlage des Bescheides der deutschen gesetzlichen Rentenversiche-
rung nachzuweisen, soweit ein solcher vorliegt. Sofern Sie nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert
sind, benötigen wir das Gutachten eines durch uns zu bestimmenden Facharztes, dass eine Erwerbsminderung
im Sinne der gesetzlichen Rentenversicherung vorliegt. Für Personen, die in der gesetzlichen Rentenversicherung
versichert sind, jedoch mangels versicherungsrechtlicher Voraussetzungen (zum Beispiel mangels Erfüllung der
allgemeinen Wartezeit oder mangels Vorhandensein von Pflichtbeitragszeiten), keine Rente ausgezahlt bekommen,
gilt Entsprechendes.

Während des Rentenbezugs?

• Während des Rentenbezugs ist jede Verlegung des Wohnsitzes oder dauernden Aufenthalts und jede Änderung von 
Verhältnissen, die sich auf die Rente auswirkt, unverzüglich in Textform mitzuteilen.

• Die Nichtbeachtung ist für Sie mit Nachteilen verbunden, so kann zum Beispiel Ihre Rente zurückbehalten werden.

Wann und wie zahle ich?

Sie entscheiden selbst, ob Sie Ihre Beiträge monatlich oder jährlich bis zum jeweiligen Monatsende entrichten. Mit 
Zustimmung der kvw-Zusatzversorgung ist auch eine einmalige Sonderzahlung möglich. Die Zahlung des Beitrages 
erfolgt grundsätzlich bis zum Rentenbeginn, es sei denn, der Vertrag wird vorher beitragsfrei gestellt oder gekündigt. 
Während der Beschäftigung führt Ihr Arbeitgeber die Beiträge an uns ab. Wenn Sie kein Arbeitsentgelt beziehen oder Ihr 
Beschäftigungsverhältnis bei Ihrem Arbeitgeber beendet ist, haben Sie die Möglichkeiten eigene Beiträge einzuzahlen. 

Wann beginnt und endet die Deckung?

Der Versicherungsschutz tritt mit Eingang der ersten Zahlung ein und endet mit Tod des letzten Rentenberechtig-
ten, mit Abfindung beziehungsweise mit vollständiger Kapitalauszahlung, Kapitalübertragung oder bei Waisen mit 
Wegfall der Voraussetzungen für den Kindergeldbezug. Die Leistungshöhe ist abhängig von den bis zum Eintritt des 
Versicherungsfalles geleisteten Beiträgen.

Wie kann ich den Vertrag kündigen?

Sie können den Vertrag zum Ende des Beschäftigungsverhältnisses oder mit einer Frist von drei Monaten zum Ende 
eines Kalendervierteljahres in Textform kündigen.

Prämie; Kosten

Die Höhe Ihres Beitrages können Sie im Rahmen der gesetzlichen Förderhöchstgrenzen grundsätzlich frei wählen. 
Sie können jederzeit ohne Angabe von Gründen die Beitragshöhe anpassen oder die Beitragszahlung einstellen. Die 
beigefügte Modellberechnung haben wir auf Grundlage Ihrer Angaben zum Beitrag und zur Zahlungsweise erstellt. 
Wir haben dabei unterstellt, dass der in der Modellberechnung angegebene Beitrag bis zum Eintritt des angenom-
menen Versicherungsfalles geleistet wird. Die Leistungen nach einer Beitragsfreistellung und den zur Deckung 
der Verwaltungskosten einkalkulierten Kostenanteil können Sie der beigefügten Modellberechnung entnehmen. Es 
entstehen keine gesonderten Abschlusskosten.
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Vertragsinformationen
für die freiwillige Versicherung 
PlusPunktRente 
Tarif 2010 / 2010-U

Nach § 7 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) in Verbin-
dung mit der Verordnung über Informationspflichten bei Ver-
sicherungsverträgen (VVG-InfoV) sind wir gehalten, Ihnen die 
folgenden Vertragsinformationen über Ihre freiwillige Versiche-
rung (PlusPunktRente) zu geben.

1. Vertragspartner und ladungsfähige

Anschrift

Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe
kvw-Zusatzversorgung
Körperschaft des öffentlichen Rechts,
vertreten durch die Geschäftsführerin Judith Pirscher
Zumsandestr. 12 
48145 Münster.

2. Hauptgeschäftstätigkeit

Die kvw-Zusatzversorgung hat die Aufgabe, den Beschäftigten 
ihrer Mitglieder eine zusätzliche Alters-, Erwerbsminderungs- 
und Hinterbliebenenversorgung anzubieten. Im Rahmen der 
betrieblichen Altersversorgung steht die kvw-Zusatzversorgung 
den Mitgliedern und den Beschäftigten auch für eine PlusPunkt-
Rente offen.

3. Wesentliche Merkmale der freiwilligen

Versicherung

Die für die von Ihnen beantragte Versicherung wesentlichen 
Merkmale wie z.B. Art, Umfang, Beginn des Versicherungs-
schutzes und Fälligkeit unserer Leistungen entnehmen Sie bitte 
dem Produktinformationsblatt, dem Versicherungsschein und 
den Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB).

4. Überschussbeteiligung

Einzelheiten zu den Grundsätzen und Maßstäben für die Über-
schussbeteiligung entnehmen Sie bitte den Allgemeinen Ver-
sicherungsbedingungen (AVB). Die Höhe der Überschuss-
beteiligung hängt von vielen Einflüssen ab. Diese sind nicht 
vorhersehbar und von uns nur begrenzt beeinflussbar. Ein wichti-
ger Einflussfaktor ist dabei die Zinsentwicklung des Kapitalmark-
tes. Die Höhe der künftigen Überschussbeteiligung kann sich 
daher ändern und somit nicht garantiert werden.

5. Gesamtpreis und Kosten

Die Höhe des Beitrags und damit der Gesamtpreis wird von Ih-
nen selbst bestimmt. Es fallen keine Abschlusskosten an. Die 
laufenden, im Jahr der Beitragszahlung anfallenden Verwaltungs-
kosten sind mit 4 % des in diesem Jahr eingezahlten Beitrags kal-
kuliert. Darüber hinaus fallen Kosten für die zukünftige Vertrags-
verwaltung an, die mit 0,5 % der versicherten Rente pro Jahr 
berücksichtigt sind. In der Rentenphase sind Verwaltungskosten 
von 1,5 % der laufenden Rente berücksichtigt.

Stand: 01.07.2013
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6. Rückkaufswert und beitragsfreie

Versicherung

Die PlusPunktRente unterliegt den besonderen Vorschriften des 
Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen Altersvorsorge (Be-
triebsrentengesetz – BetrAVG). Ein Rückkauf ist ausgeschlossen, 
ein Rückkaufswert nach § 169 VVG ist daher nicht vorhanden. 
Bei einer Kündigung wird die Versicherung in der Regel beitrags-
frei gestellt. Die bis dahin eingezahlten Beiträge führen zu einer 
Rentenleistung.

Alternativ können als Folge einer Kündigung 90 % des gebilde-
ten Kapitals – abzüglich einer etwaigen Förderung – auf Antrag 
abgefunden werden. Dies kann zu gravierenden steuerlichen 
Nachteilen führen.

Die Rentenhöhe bei Beitragsfreistellung wird in der beigefügten 
Berechnung dargestellt.

7. Zahlungsweise

Der Beitrag ist nach Ihrem Wunsch monatlich oder jährlich bis 
zum jeweiligen Monatsende zu entrichten. Mit Zustimmung der 
kvw-Zusatzversorgung ist auch eine Einmalzahlung möglich. Der 
Beitrag wird in der Regel vom Arbeitgeber abgeführt.

8. Zustandekommen des Vertrags

Die Versicherung kommt auf schriftlichen Antrag mit Zugang des 
Versicherungsscheines zustande, sofern Sie nicht Ihr Widerrufs-
recht ausüben. Die Versicherung beginnt frühestens mit dem 
Ersten des Monats, in dem der Antrag/die Anmeldung einge-
gangen ist. Versicherungsschutz tritt mit Zahlungseingang des 
ersten Beitrags bei der kvw-Zusatzversorgung ein.

9. Widerrufsrecht und Widerrufsfolgen

Widerrufsrecht:

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 30 Tagen 
ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax,  
E-Mail) widerrufen.

Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, 
die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen, die weiteren Informationen 
nach § 7 Absatz 1 und 2 des Versicherungsvertragsgeset-
zes in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG-Informati-
onspflichtenverordnung u nd d iese B elehrung j eweils i n 
Textform erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist 
genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 

Der Widerruf ist zu richten an:

Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe 
Zumsandestraße 12  
48145 Münster 

Fax: 0251 591-5881 
E-Mail-Adresse: versicherung@kvw-muenster.de

Widerrufsfolgen:

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet Ihr Versiche-
rungsschutz; die beiderseits empfangenen Leistungen sind 
zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) 
herauszugeben.

Ende der Widerrufsbelehrung

10.  Beendigung des Vertrages

Der Vertrag kann durch Widerruf, Kündigung, auch mit Beitrags-
abfindung oder Übertragung der Anwartschaft beendet werden. 
Die Bestimmungen zum Widerrufs- und Kündigungsrecht sowie 
zur Übertragung der Anwartschaft finden Sie auch im Versiche-
rungsschein bzw. den Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

11. Anwendbares Recht und zuständiges

Gericht

Auf den Versicherungsvertrag findet das Recht der Bundesrepu-
blik Deutschland Anwendung. Angaben zu dem für Sie zustän-
digen Gericht finden Sie in den Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen.

12. Vertragssprache

Vertragssprache ist deutsch.

13. Beschwerdestelle

Bei Beschwerden können Sie sich an den Einspruchsausschuss 
wenden. Die Anschrift lautet: 

Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe
kvw-Zusatzversorgung / Einspruchsausschuss
Zumsandestraße 12
48145 Münster

Das Verfahren ist für Sie kostenfrei. Auch wenn Sie das außer-
gerichtliche Beschwerdeverfahren in Anspruch nehmen, können 
Sie uns verklagen. Sie können sich auch bei der zuständigen 
Aufsichtsbehörde (Ministerium für Inneres und Kommunales 
des Landes Nordrhein-Westfalen, Haroldstraße 5, 40213 Düs-
seldorf) beschweren.

Stand: 01.07.2013
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Allgemeine  
Steuer informationen
für die freiwillige Versicherung 
PlusPunktRente 
Tarif 2010 / 2010-U

Die Steuerinformationen erhalten Sie auf der Grundlage des 
geltenden Steuerrechts. Änderungen der steuerrechtlichen Rah-
menbedingungen sind möglich, diese können sich auf Ihren Ver-
trag auswirken.

Es stehen Ihnen zwei Möglichkeiten der staatlichen Förderung 
Ihrer PlusPunktRente zur Verfügung.

Im Rahmen der „Riester-Förderung“ können Sie für Ihre eigenen 
Beiträge zur PlusPunktRente die staatliche Förderung in Form 
von Zulagen in Anspruch nehmen. Darüber hinaus können Sie 
Steuerersparnisse erzielen, indem Sie die Beiträge zur Plus-
PunktRente bei Ihrer Steuererklärung im Rahmen des Sonder-
ausgabenabzugs geltend machen. 

Bei der Entgeltumwandlung beauftragen Sie Ihren Arbeitgeber, 
einen von Ihnen festgelegten Teil Ihres künftigen Bruttogehalts 
direkt in die PlusPunktRente einzuzahlen. Mit dem Verzicht auf 
einen Teil Ihres Arbeitslohnes erhalten Sie eine wertgleiche Al-
tersversorgung im Rahmen der PlusPunktRente.

Der Umfang der Besteuerung der Leistungen aus der freiwilligen 
Versicherung in der Auszahlungsphase richtet sich danach,

•  ob die in der Ansparphase eingezahlten Beiträge in vollem
Umfang, nur teilweise oder gar nicht steuerlich gefördert
wurden,

•  und ob Sie das angesparte Deckungskapital in Form einer
Rente, einer teilweisen Kapitalauszahlung (bis zu 30 %) oder
einer Auszahlung des gesamten Kapitals als Einmalzahlung in
Anspruch nehmen.

Einkommensteuer
1. PlusPunktRente
Entgeltumwandlung

 In der Anwartschaftsphase 

Die Beiträge aus dem ersten Dienstverhältnis sind nach § 3 Num-
mer 63 Einkommensteuergesetz (EStG) steuerfrei, soweit sie 
im Kalenderjahr 4 % der Beitragsbemessungsgrenze in der all-
gemeinen Rentenversicherung nicht übersteigen. Für nach dem 
31.12.2004 erteilte Versorgungszusagen (Neuzusagen) erhöht 
sich dieser Betrag um 1.800,00 EUR. Dieser zusätzliche Höchst-
betrag kann jedoch nicht in Anspruch genommen werden, wenn 
für den Arbeitnehmer in dem Kalenderjahr Beiträge nach § 40 b 
Absatz 1 und 2 EStG in der bis zum 31.12.2004 geltenden Fas-
sung (Altzusagen) pauschal besteuert werden. Weiterhin ist zu 
beachten, dass die Steuerfreibeträge nur insoweit zur Verfügung 
stehen, wie sie vom Arbeitgeber noch nicht im Rahmen der kapi-
talgedeckten Pflichtversicherung verbraucht sind.

Soweit Sie im Rahmen einer umlagefinanzierten Pflichtversiche-
rung Steuervorteile nach § 3 Nummer 56 EStG nutzen, reduzie-
ren sich diese durch die Entgeltumwandlung.

 In der Rentenphase 

Wurden die gesamten Beiträge steuerlich gefördert, müssen Sie 
die Leistungen in der Auszahlungsphase in vollem Umfang ver-
steuern (§22 Nummer 5 Satz 1 EStG).

 Bei Kapitalauszahlung 

Sofern das Deckungskapital auf Beiträgen beruht, die im Rah-
men der Entgeltumwandlung gefördert wurden, unterliegt eine 
Kapitalauszahlung der vollen Besteuerung nach § 22 Nummer 5  
Satz 1 EStG.

2. PlusPunktRente mit
Riester-Förderung

 In der Anwartschaftsphase 

Für individuell versteuerte Beitragsteile besteht die Möglich-
keit der Inanspruchnahme der §§ 10a, 79 ff. EStG (Zulagen und  
Sonderausgabenabzug).

 In der Rentenphase 

Wurden die gesamten Beiträge steuerlich gefördert (Zulage 
und Sonderausgabenabzug), müssen Sie die Leistungen in der 
Auszahlungsphase in vollem Umfang versteuern (§ 22 Nummer 
5 Satz 1 EStG). Für Leistungen aus Beiträgen, die die Höchstför-
dergrenzen überschritten haben, erfolgt eine Versteuerung nur 
auf Basis des Ertragsanteils.

 Bei Kapitalauszahlung 

Bei teilweiser Kapitalauszahlung

Auch wenn Sie in der Ansparphase die „Riester-Förderung“ in 
Anspruch genommen haben, stellt die Auszahlung von maximal 
30 % des zu Beginn der Auszahlungsphase zur Verfügung ste-
henden Kapitals keine schädliche Verwendung dar (§ 93 EStG). 
Eine Entnahme des Teilkapitalbetrags ist nur zu Beginn der Aus-
zahlungsphase möglich. Das ausgezahlte Kapital unterliegt der 
vollen Besteuerung nach § 22 Nummer 5 Satz 1 EStG.

Einkommensteuer

1. PlusPunktRente
Entgeltumwandlung

In der Anwartschaftsphase

Die Beiträge aus dem ersten Dienstverhältnis sind nach § 3 Num-
mer 63 Einkommensteuergesetz (EStG) steuerfrei, soweit sie  
im Kalenderjahr 4 % der Beitragsbemessungsgrenze in der all- 
gemeinen Rentenversicherung nicht übersteigen. Für nach dem 
31.12.2004 erteilte Versorgungszusagen (Neuzusagen) erhöht 
sich dieser Betrag um 1.800,00 EUR. Dieser zusätzliche Höchst-
betrag kann jedoch nicht in Anspruch genommen werden, wenn 
für den Arbeitnehmer in dem Kalenderjahr Beiträge nach § 40 b 
Absatz 1 und 2 EStG in der bis zum 31.12.2004 geltenden Fas-
sung (Altzusagen) pauschal besteuert werden. Weiterhin ist zu 
beachten, dass die Steuerfreibeträge nur insoweit zur Verfügung 
stehen, wie sie vom Arbeitgeber noch nicht im Rahmen der kapi-
talgedeckten Pflichtversicherung verbraucht sind.

Soweit Sie im Rahmen einer umlagefinanzierten Pflichtversiche-
rung Steuervorteile nach § 3 Nummer 56 EStG nutzen, reduzie-
ren sich diese durch die Entgeltumwandlung.

In der Rentenphase

Wurden die gesamten Beiträge steuerlich gefördert, müssen Sie 
die Leistungen in der Auszahlungsphase in vollem Umfang ver-
steuern (§ 22 Nummer 5 Satz 1 EStG).

Bei Kapitalauszahlung

Sofern das Deckungskapital auf Beiträgen beruht, die im Rah-
men der Entgeltumwandlung gefördert wurden, unterliegt eine 
Kapitalauszahlung der vollen Besteuerung nach § 22 Nummer 5 
Satz 1 EStG.

2. PlusPunktRente mit  
Riester-Förderung

In der Anwartschaftsphase

Für individuell versteuerte Beitragsteile besteht die Möglichkeit 
der Inanspruchnahme der §§ 10a, 79 ff. EStG (Zulagen und Son-
derausgabenabzug).

In der Rentenphase

Wurden die gesamten Beiträge steuerlich gefördert (Zulage und 
Sonderausgabenabzug), müssen Sie die Leistungen in der Aus-
zahlungsphase in vollem Umfang versteuern (§ 22 Nummer 5 
Satz 1 EStG). Für Leistungen aus Beiträgen, die die Höchstför-
dergrenzen überschritten haben, erfolgt eine Versteuerung nur 
auf Basis des Ertragsanteils.

Bei Kapitalauszahlung

Bei teilweiser Kapitalauszahlung 

Auch wenn Sie in der Ansparphase die „Riester-Förderung“ in-
Anspruch genommen haben, stellt die Auszahlung von maximal 
30 % des zu Beginn der Auszahlungsphase zur Verfügung ste-
henden Kapitals keine schädliche Verwendung dar (§ 93 EStG). 
Eine Entnahme des Teilkapitalbetrags ist nur zu Beginn der Aus-
zahlungsphase möglich. Das ausgezahlte Kapital unterliegt der 
vollen Besteuerung nach § 22 Nummer 5 Satz 1 EStG.

Bei vollständiger Kapitalauszahlung 

Soweit das Deckungskapital auf Beiträgen beruht, die im Rahmen 
der „Riester-Förderung“ gefördert wurden, stellt die Auszahlung 
des gesamten angesparten Kapitals eine sogenannte „schädli-
che Verwendung“ dar (§ 93 EStG). „Schädliche Verwendung“ 
bedeutet, dass das geförderte Altersvorsorgevermögen nicht so 
verwendet wird, wie es vom Gesetzgeber vorausgesetzt wurde. 
Im Fall der schädlichen Verwendung sind die während der An-
sparphase gewährten Altersvorsorgezulagen und die im Rahmen 
des Sonderausgabenabzugs festgestellten Steuerermäßigungen 
zurückzuzahlen. Die kvw-Zusatzversorgung hat die schädliche 
Verwendung der Zentralen Zulagenstelle für Altersvermögen 
(ZfA) mitzuteilen. Diese ermittelt den Rückzahlungsbetrag. Die 
kvw-Zusatzversorgung führt den Rückzahlungsbetrag an die ZfA 
ab und zahlt das verbleibende Kapital aus. Das ausgezahlte Ka-
pital müssen Sie wie eine Leistung aus ungeförderten Beiträgen 
versteuern (§ 22 Nummer 5 Satz 2 Buchst. b i. V. m. mit § 20 Ab-
satz 1 Nummer 6 EStG). Die auf die Zulagen entfallenden Kapi-
talerträge sind nachgelagert zu versteuern.
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Bei vollständiger Kapitalauszahlung

Soweit das Deckungskapital auf Beiträgen beruht, die im Rahmen 
der „Riester-Förderung“ gefördert wurden, stellt die Auszahlung 
des gesamten angesparten Kapitals eine sogenannte „schädli-
che Verwendung“ dar (§ 93 EStG). „Schädliche Verwendung“ 
bedeutet, dass das geförderte Altersvorsorgevermögen nicht so 
verwendet wird, wie es vom Gesetzgeber vorausgesetzt wurde. 
Im Fall der schädlichen Verwendung sind die während der An-
sparphase gewährten Altersvorsorgezulagen und die im Rahmen 
des Sonderausgabenabzugs festgestellten Steuerermäßigungen 
zurückzuzahlen. Die kvw-Zusatzversorgung hat die schädliche 
Verwendung der Zentralen Zulagenstelle für Altersvermögen 
(ZfA) mitzuteilen. Diese ermittelt den Rückzahlungsbetrag. Die 
kvw-Zusatzversorgung führt den Rückzahlungsbetrag an die ZfA 
ab und zahlt das verbleibende Kapital aus. Das ausgezahlte Ka-
pital müssen Sie wie eine Leistung aus ungeförderten Beiträgen 
versteuern (§ 22 Nummer 5 Satz 2 Buchst. b i. V. m. mit § 20 
Absatz 1 Nummer 6 EStG). Die auf die Zulagen entfallenden Ka-
pitalerträge sind nachgelagert zu versteuern.

3. PlusPunktRente ohne staatliche
Förderung

 In der Anwartschaftsphase 

Sie können auch individuell versteuerte Beiträge einzahlen, ohne 
staatliche Förderung in Anspruch zu nehmen. Hierunter fallen 
auch jene Teile der Beiträge, die über die Fördergrenzen der Ent-
geltumwandlung oder „Riester-Förderung“ hinausgehen.

 In der Rentenphase 

Haben Sie in der Ansparphase nicht geförderte Beiträge ein-
gezahlt, müssen Sie die daraus resultierenden Leistungen nur 
mit dem Ertragsanteil versteuern. Die Höhe des Ertragsanteils 
richtet sich nach dem Alter des Steuerpflichtigen zum Rentenbe-
ginn, bei abgekürzten Leibrenten (z.B. Erwerbsminderungsren-
ten) nach der Bezugsdauer.

 Bei teilweiser oder vollständiger 

 Kapitalauszahlung

Soweit das Kapital auf nicht geförderten Beiträgen beruht, ist 
danach zu unterscheiden, ob der Vertrag im Zeitpunkt der Aus-
zahlung mindestens 12 Jahre bestanden hat. Wenn der Vertrag 
im Zeitpunkt der Auszahlung noch nicht 12 Jahre bestanden hat, 
müssen Sie bei einer Kapitalauszahlung den Unterschiedsbetrag 
zwischen der Versicherungsleistung und der Summe der einge-
zahlten Beiträge voll versteuern (§ 22 Nummer 5 Satz 2 Buchst. b 
i.V.m. § 20 Absatz 1 Nummer 6 Satz 1 EStG). Lassen Sie sich als 
Versicherter das Kapital erst nach Vollendung des 60. Lebens-
jahres auszahlen und hat der Vertrag im Zeitpunkt der Auszah-
lung mindestens 12 Jahre bestanden, müssen Sie nur die Hälfte 
dieses Unterschiedsbetrags versteuern (§ 22 Nummer 5 Satz 2 
Buchst. b i.V.m. § 20 Absatz 1 Nummer 6 Satz 2 EStG).

4. PlusPunktRente als freiwillige
Arbeitgeber-Höherversicherung

 In der Anwartschaftsphase 

Die Beiträge aus dem ersten Dienstverhältnis sind nach § 3 
Nummer 63 EStG steuerfrei, soweit sie im Kalenderjahr 4 % 
der Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenver-
sicherung nicht übersteigen. Für nach dem 31.12.2004 erteilte 

Versorgungszusagen (Neuzusagen) erhöht sich dieser Betrag 
um 1.800,00 EUR. Dieser zusätzliche Höchstbetrag kann jedoch 
nicht in Anspruch genommen werden, wenn für den Arbeitneh-
mer in dem Kalenderjahr Beiträge nach § 40 b Absatz 1 und 2 
EStG in der bis zum 31.12.2004 geltenden Fassung (Altzusagen) 
pauschal besteuert werden. Weiterhin ist zu beachten, dass die 
Steuerfreibeträge nur insoweit zur Verfügung stehen, wie sie 
vom Arbeitgeber noch nicht im Rahmen der kapitalgedeckten 
Pflichtversicherung verbraucht sind. 

Für individuell versteuerte Beitragsteile besteht die Möglichkeit 
der „Riester-Förderung“. 

Soweit im Rahmen einer umlagefinanzierten Pflichtversicherung 
Steuervorteile nach § 3 Nummer 56 EStG genutzt werden, redu-
zieren sich diese.

 In der Rentenphase 

Wurden die gesamten Beiträge steuerlich gefördert, müssen Sie 
die Leistungen in der Auszahlungsphase in vollem Umfang ver-
steuern (§ 22 Nummer 5 Satz 1 EStG).

 Bei Kapitalauszahlung 

Sofern das Deckungskapital auf Beiträgen beruht, die nach § 3 
Nummer 63 EStG gefördert wurden, unterliegt es der vollen Be-
steuerung nach §22 Nummer 5 Satz 1 EStG. Soweit das Kapital 
auf nicht geförderten Beiträgen beruht, ist danach zu unterschei-
den, ob der Vertrag im Zeitpunkt der Auszahlung mindestens 12 
Jahre bestanden hat. Wenn der Vertrag im Zeitpunkt der Auszah-
lung noch nicht 12 Jahre bestanden hat, müssen Sie bei einer 
Kapitalauszahlung den Unterschiedsbetrag zwischen der Versi-
cherungsleistung und der Summe der eingezahlten Beiträge voll 
versteuern (§ 22 Nummer 5 Satz 2 Buchst. b i. V. m. § 20 Absatz 1 
Nummer 6 Satz 1 EStG). Lassen Sie sich als Versicherter das Ka-
pital erst nach Vollendung des 60. Lebensjahres auszahlen und 
hat der Vertrag im Zeitpunkt der Auszahlung mindestens 12 Jah-
re bestanden, müssen Sie nur die Hälfte dieses Unterschiedsbe-
trags versteuern (§ 22 Nummer 5 Satz 2 Buchst. b i. V. m. § 20 
Absatz 1 Nummer 6 Satz 2 EStG).

Versicherungsteuer/Erbschaftsteuer
Die Beiträge für die PlusPunktRente sind von der Versicherung-
steuer befreit.

Leistungen aus der PlusPunktRente können dem Erbschaftsteu-
errecht unterliegen. 

Umsatzsteuer
Beiträge und Leistungen sind von der Umsatzsteuer befreit.

Stand: 01.07.2013

3. PlusPunktRente ohne staatliche
Förderung

In der Anwartschaftsphase

Sie können auch individuell versteuerte Beiträge einzahlen, ohne 
staatliche Förderung in Anspruch zu nehmen. Hierunter fallen 
auch jene Teile der Beiträge, die über die Fördergrenzen der Ent-
geltumwandlung oder „Riester-Förderung“ hinausgehen.

In der Rentenphase

Haben Sie in der Ansparphase nicht geförderte Beiträge ein-
gezahlt, müssen Sie die daraus resultierenden Leistungen nur 
mit dem Ertragsanteil versteuern. Die Höhe des Ertragsanteils 
richtet sich nach dem Alter des Steuerpflichtigen zum Rentenbe-
ginn, bei abgekürzten Leibrenten (z. B. Erwerbsminderungsren-
ten) nach der Bezugsdauer.

Bei teilweiser oder vollständiger

Kapitalauszahlung

Soweit das Kapital auf nicht geförderten Beiträgen beruht, ist 
danach zu unterscheiden, ob der Vertrag im Zeitpunkt der Aus-
zahlung mindestens 12 Jahre bestanden hat. Wenn der Vertrag 
im Zeitpunkt der Auszahlung noch nicht 12 Jahre bestanden hat, 
müssen Sie bei einer Kapitalauszahlung den Unterschiedsbetrag 
zwischen der Versicherungsleistung und der Summe der einge-
zahlten Beiträge voll versteuern (§22 Nummer 5 Satz 2 Buchst. b 
i.V.m. §20 Absatz 1 Nummer 6 Satz 1 EStG). Lassen Sie sich als 
Versicherter das Kapital erst nach Vollendung des 60. Lebens-
jahres auszahlen und hat der Vertrag im Zeitpunkt der Auszah-
lung mindestens 12 Jahre bestanden, müssen Sie nur die Hälfte 
dieses Unterschiedsbetrags versteuern (§22 Nummer 5 Satz 2 
Buchst. b i.V.m. §20 Absatz 1 Nummer 6 Satz 2 EStG).

4. PlusPunktRente als freiwillige 
Arbeitgeber-Höherversicherung

In der Anwartschaftsphase

Die Beiträge aus dem ersten Dienstverhältnis sind nach § 3 
Nummer 63 EStG steuerfrei, soweit sie im Kalenderjahr 4 % 
der Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenver-
sicherung nicht übersteigen. Für nach dem 31.12.2004 erteilte 
Versorgungszusagen (Neuzusagen) erhöht sich dieser Betrag 
um 1.800,00 EUR. Dieser zusätzliche Höchstbetrag kann jedoch 
nicht in Anspruch genommen werden, wenn für den Arbeitneh-
mer in dem Kalenderjahr Beiträge nach § 40 b Absatz 1 und 2 
EStG in der bis zum 31.12.2004 geltenden Fassung (Altzusagen) 
pauschal besteuert werden. Weiterhin ist zu beachten, dass die 
Steuerfreibeträge nur insoweit zur Verfügung stehen, wie sie 
vom Arbeitgeber noch nicht im Rahmen der kapitalgedeckten 
Pflichtversicherung verbraucht sind.

Für individuell versteuerte Beitragsteile besteht die Möglichkeit-
der „Riester-Förderung“.

Soweit im Rahmen einer umlagefinanzierten Pflichtversicherung 
Steuervorteile nach § 3 Nummer 56 EStG genutzt werden, redu-
zieren sich diese.

In der Rentenphase

Wurden die gesamten Beiträge steuerlich gefördert, müssen Sie 
die Leistungen in der Auszahlungsphase in vollem Umfang ver-
steuern (§ 22 Nummer 5 Satz 1 EStG).

Bei Kapitalauszahlung

Sofern das Deckungskapital auf Beiträgen beruht, die nach § 3 
Nummer 63 EStG gefördert wurden, unterliegt es der vollen Be-
steuerung nach § 22 Nummer 5 Satz 1 EStG. Soweit das Kapital 
auf nicht geförderten Beiträgen beruht, ist danach zu unterschei-
den, ob der Vertrag im Zeitpunkt der Auszahlung mindestens 12 
Jahre bestanden hat. Wenn der Vertrag im Zeitpunkt der Auszah-
lung noch nicht 12 Jahre bestanden hat, müssen Sie bei einer 
Kapitalauszahlung den Unterschiedsbetrag zwischen der Versi-
cherungsleistung und der Summe der eingezahlten Beiträge voll 
versteuern (§22 Nummer 5 Satz 2 Buchst. b i. V. m. § 20 Absatz 1 
Nummer 6 Satz 1 EStG). Lassen Sie sich als Versicherter das Ka-
pital erst nach Vollendung des 60. Lebensjahres auszahlen und 
hat der Vertrag im Zeitpunkt der Auszahlung mindestens 12 Jah-
re bestanden, müssen Sie nur die Hälfte dieses Unterschiedsbe-
trags versteuern (§ 22 Nummer 5 Satz 2 Buchst. b i. V. m. § 20 
Absatz 1 Nummer 6 Satz 2 EStG).

Versicherungsteuer/Erbschaftsteuer

Die Beiträge für die PlusPunktRente sind von der Versicherung-
steuer befreit.

Leistungen aus der PlusPunktRente können dem Erbschaftsteu-
errecht unterliegen.

Umsatzsteuer

Beiträge und Leistungen sind von der Umsatzsteuer befreit.
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Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten in der 
Kapitalanlage der kvw 
(Stand: November 2021)

Im Folgenden finden sich Angaben der kvw zur Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in der Kapitalanlage, zur Berücksichtigung 
nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen in ihren Prozessen und zur Bereitstellung von Informationen über die Nachhaltigkeit von 
Finanzprodukten. Die getroffenen Aussagen beziehen sich zugleich auf die kvw als auch auf alle ihre Finanzprodukte. Somit werden 
unternehmens- und produktbezogene Angaben zu Nachhaltigkeitsaspekten in der Kapitalanlage zusammen dargelegt, da materiell 
keine Unterschiede bestehen. 

Die Angaben werden auf der Internetseite www.kvw-muenster.de und in den Kundeninformationen veröffentlicht und regelmäßig 
aktualisiert.

1. Nachhaltigkeitsstrategie

Die kvw haben aus dem Anspruch heraus, ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden und die Risikosteuerung wei-
ter zu verbessern, eine Nachhaltigkeitsstrategie für die Vermögensanlage in Übereinstimmung mit ihrem treuhänderischen Auftrag 
entwickelt. Diese Strategie wird regelmäßig überprüft und künftig ggf. in Abhängigkeit veränderter Rahmenbedingungen modifiziert. 
Anhand von ausgewählten Maßnahmen und Instrumenten werden bewusst Nachhaltigkeitsaspekte in die Vermögensanlage insge-
samt und die einzelnen Investitionsentscheidungen einbezogen. 

Die kvw berücksichtigen Nachhaltigkeitsaspekte grundsätzlich für die gesamten Kapitalanlagen, wobei es aufgrund von Wirksamkeit, 
Umsetzbarkeit und Datenbasis unterschiedliche Ausprägungen der einzelnen Elemente der Nachhaltigkeitsstrategie geben kann. 
Für einzelne Anlageklassen sind teilweise spezifische Nachhaltigkeitsvorgaben definiert, um den Besonderheiten der jeweiligen 
Anlageklasse Rechnung zu tragen. Es werden sowohl soziale als auch ökologische und die Unternehmensführung betreffende As-
pekte adressiert. Die Gewichtung der einzelnen Nachhaltigkeitskriterien hängt von der Betroffenheit und Relevanz für die jeweilige 
Vermögensanlage ab. 

Die gewählten Instrumente und Maßnahmen der Nachhaltigkeitsstrategie adressieren grundsätzlich zugleich die Risiko- und die Aus-
wirkungsperspektive, da oftmals davon ausgegangen werden kann, dass die Förderung bzw. Vermeidung bestimmter Auswirkungen 
zugleich entsprechende Risiken reduziert und die Vermeidung von Nachhaltigkeitsrisiken auch tendenziell bessere Auswirkungen 
nach sich zieht.

Die Nachhaltigkeitsstrategie ist eingebunden in die allgemeine Kapitalanlagestrategie der kvw, welche die Anlagegrundsätze Sicher-
heit, Liquidität, Rentabilität sowie Mischung und Streuung der Anlagen umfasst, und ist somit nicht alleiniges Ziel der Kapitalanlage. 
Risiken für die Ertrags- und Vermögenslage müssen bei hinreichender Materialität im Rahmen des regulatorisch vorgeschriebenen 
Risikomanagements berücksichtigt werden, so dass dies nicht die Grundlage für ein explizit „nachhaltiges“ Produkt begründet. Die 
Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie stellt kein Bewerben oder Fördern von ökologischen oder sozialen Merkmalen oder Zielen 
eines Finanzproduktes im Sinne des Artikel 8 bzw. einer nachhaltigen Investition im Sinne des Artikel 9 Offenlegung-VO dar.

Die Organisation der Kapitalanlage der kvw unterscheidet sich nach Vermögensanlagen, für die die kvw die Investitionsentscheidung 
selber direkt treffen (Direktanlage), und nach Vermögensanlagen, welche über Investmentvermögen getätigt werden, deren Investi-
tionsentscheidungen von den jeweiligen externen Fondsmanagern getroffen werden (indirekte Anlage).

Bei direkten Investitionen beziehen die kvw in ihren Analysen der zu erwerbenden Anlagen im Sinne der von den Vereinten Nationen 
unterstützten Principles of Responsible Investment (PRI) auch die Themen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (oft mit 
ESG – E=Environment, S=Social, G=Governance abgekürzt) verstärkt mit ein. Darüber hinaus beachten die kvw bei ihrer Kapitalan-
lage auch den am 1. August 2010 in Kraft getretenen Oslo-Vertrag zum Verbot von Streumunition und Anti-Personen Minen. Bei der 
indirekten Anlage über Fonds und Spezialfonds beauftragen die kvw Vermögensverwalter, die sich zur Berücksichtigung von Nachhal-
tigkeitskriterien in der Anlage verpflichten. Schon bei der Auswahl der Vermögensverwalter wird deren Ansatz zur Berücksichtigung 
von ESG-Standards und insbesondere ESG-Risiken eine große Bedeutung beigemessen.

2. Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken

Die kvw berücksichtigen im Wesentlichen finanzielle Kriterien im Prüfprozess der Investitionsentscheidungen und im Rahmen des 
Kapitalanlage-Risikomanagements. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht explizit adressiert, sondern in der allgemeinen Finanzanalyse 
und der Beurteilung von Risikoauswirkungen auf die Wertentwicklung von Vermögensanlagen berücksichtigt.

Nachhaltigkeitsrisiken beeinflussen die Wertentwicklung von Kapitalanlagen in derselben Art und Weise wie andere bekannte Risi-
koarten. Durch die Beachtung potentiell negativer Auswirkungen von möglichen Nachhaltigkeitsrisiken im Investment- und Risikopro-
zess wird die Wahrscheinlichkeit von Risikoeintritten aus diesem Bereich reduziert. Von einer signifikanten Verschlechterung der zu 
erwartenden Rendite der Vermögenswerte durch den Eintritt von Nachhaltigkeitsrisiken ist bei den Kapitalanlagen der kvw derzeit 
nicht auszugehen.
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Konkrete und dauerhafte Aussagen über den Einfluss von Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite der Kapitalanlage der kvw können 
nicht verlässlich getroffen werden, da diese von der jeweiligen Vermögensallokation abhängt. Die Vermögensallokation wird jedoch 
regelmäßig überprüft und angepasst.

Grundsätzlich ist aus Sicht des Versicherten zu betonen, dass die garantierte Leistung unabhängig vom Kapitalanlageerfolg erbracht 
wird und dass Leistungen der betrieblichen Altersversorgung über die Einstandspflicht des jeweiligen Arbeitgebers abgesichert sind, 
sollten die kvw die Leistungen nicht erbringen können. Die finanzielle Entwicklung der Kapitalanlagen betrifft somit nur die mögliche 
Gewährung von Bonuspunkten.

Die Vergütung für die Geschäftsführung und die Mitarbeiter der kvw erfolgt nach beamtenrechtlichen bzw. tarifvertraglichen Rege-
lungen. Die Vergütungsstrukturen beinhalten keine variablen Komponenten, die an Kennzahlen der Kapitalanlage bzw. des Kapitalan-
lageerfolges gekoppelt sind und begünstigen daher keine Risikobereitschaft zur Übernahme von Nachhaltigkeitsrisiken.

3. Berücksichtigung von nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen

Die kvw berücksichtigen im Rahmen ihrer Kapitalanlage bei Investitionsentscheidungen nicht ausdrücklich mögliche nachteilige Aus-
wirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren im Sinne der Offenlegung-VO. Die Gründe dafür sind:

Die Nachhaltigkeitsstrategie der kvw umfasst verschiedene Elemente und Maßnahmen, die auch zumindest indirekt nachteilige Aus-
wirkungen auf ökologische und soziale Belange betreffen. Allerdings sind die Anforderungen an die Kennzahlen-basierte Erfassung 
und Darstellung dieser Aspekte im Sinne der Offenlegung-VO sehr umfangreich, und die vorhandenen Ressourcen und die generelle 
Komplexität der Anlagestruktur lassen eine vollumfängliche Umsetzung der geforderten Standards dauerhaft nicht zu. Die kvw wer-
den künftig prüfen, ob die Umsetzbarkeit der Anforderungen zu einem späteren Zeitpunkt machbar ist.

Es ist aktuell jedoch nicht davon auszugehen, dass die kvw im Rahmen ihrer Vermögensanlage zukünftig wichtige nachteilige Nach-
haltigkeitsauswirkungen im Sinne der Offenlegung-VO berücksichtigen.

Die den Finanzprodukten der kvw zugrundeliegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftsaktivitäten. 
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Merkblatt zur  
Datenver arbeitung
für die freiwillige Versicherung 
PlusPunktRente  
Tarif 2010 / 2010-U

 Vorbemerkung 

Zusatzversorgungskassen können heute ihre Aufgaben nur noch 
mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. 
Nur so lassen sich Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirt-
schaftlich abwickeln; auch bietet die EDV einen besseren Schutz 
der Versichertengemeinschaft vor missbräuchlichen Handlun-
gen als die bisherigen manuellen Verfahren. Die Verarbeitung der 
uns bekannt gegebenen Daten zu Ihrer Person wird durch das 
Datenschutzgesetz NW (DSGNW) in Verbindung mit dem Bun-
desdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt. Danach ist die Daten-
verarbeitung und -nutzung zulässig, wenn das DSGNW/BDSG 
oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder wenn der 
Betroffene eingewilligt hat. Das DSGNW/BDSG erlaubt die Da-
tenverarbeitung und -nutzung stets, wenn dies im Rahmen der 
Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses oder vertrags-
ähnlichen Vertrauensverhältnisses geschieht oder soweit es zur 
Wahrung berechtigter Interessen der speichernden Stelle erfor-
derlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das 
schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss 
der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt.

 Einwilligungserklärung 

Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interes-
senabwägung und im Hinblick auf eine sichere Rechtsgrundlage 
für die Datenverarbeitung ist in Ihren Versicherungsantrag eine 
Einwilligungserklärung zum Datenschutz nach dem DSGNW/
BDSG aufgenommen worden. Diese gilt über die Beendigung 
des Versicherungsvertrages hinaus, endet jedoch schon mit Ab-
lehnung des Antrags oder durch Ihren jederzeit möglichen Wi-
derruf, der allerdings den Grundsätzen von Treu und Glauben un-
terliegt. Wird die Einwilligungserklärung bei Antragstellung ganz 
oder teilweise gestrichen, kommt es unter Umständen nicht zu 
einem Vertragsabschluss. Trotz Widerruf oder ganz bzw. teilwei-
se gestrichener Einwilligungserklärung kann eine Datenverarbei-
tung und -nutzung in dem gesetzlich zulässigen Rahmen, wie in 
der Vorbemerkung beschrieben, erfolgen.

 Datenspeicherung bei der Kommunalen 

 Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe 

 (kvw-Zusatzversorgung) 

Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag notwen-
dig sind. Das sind zunächst Ihre Angaben im Antrag (Antragsda-
ten). Weiter werden zum Vertrag versicherungstechnische Daten 
wie Kundennummer, Versicherungssumme, Versicherungsdau-
er, Beitrag, Bankverbindung, Tarif sowie erforderlichenfalls die 
Angaben eines Dritten, z. B. eines Bezugsberechtigten oder ei-
nes Arztes, geführt (Vertragsdaten). Weiterhin werden die zur 
Bearbeitung von Versicherungsfällen notwendigen Angaben, 
wie Auszahlungsdaten, evtl. ärztliche Gutachten oder Lebens-
nachweise gespeichert.

 Datenverarbeitung innerhalb der Kommunalen

 Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe

 (kvw-Zusatzversorgung)

Innerhalb der kvw-Zusatzversorgung dürfen die uns bekannt 
gegebenen Daten zu Ihrer Person im Rahmen der Zweckbe-
stimmung eines Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen 
Vertrauensverhältnisses oder, soweit es zur Wahrung berech-
tigter Interessen der speichernden Stelle erforderlich ist und 
kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige 
Interesse der/des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbei-
tung oder Nutzung überwiegt, verarbeitet und genutzt werden. 
Innerhalb der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lip-
pe (kvw) sind im Interesse der Mitglieder und Versicherten zur 
Kostenersparnis einzelne Bereiche, wie z. B. das Inkasso oder 
die Datenverarbeitung zentralisiert. Deshalb dürfen wir ggf. Ihre 
Adresse nur einmal speichern, auch wenn für Sie mehrere Ver-
sicherungs- oder Leistungsverhältnisse bei den kvw bestehen; 
auch Ihre Versicherungsnummer, die Art der Verträge, ggf. Ihr 
Geburtsdatum, Kontonummer und Bankleitzahl, d.h. Ihre allge-
meinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten können wir in 
einer zentralen Datensammlung führen.

Dabei sind die sogenannten Partnerdaten (z. B. Name, Adresse, 
Kundennummer, Kontonummer, Bankleitzahl, bestehende Ver-
träge) abfragbar. Auf diese Weise kann eingehende Post immer 
richtig zugeordnet und bei telefonischen Anfragen sofort der zu-
ständige Partner genannt werden. Auch Geldeingänge können 
so in Zweifelsfällen ohne Rückfragen korrekt gebucht werden. 
Die übrigen allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten 
dürfen dagegen nur von der kvw-Zusatzversorgung abgefragt 
werden.

Bereichsspezifische Daten wie z. B. Gesundheits- oder Bonitäts-
daten, die nur das jeweilige Versicherungs- oder Leistungsver-
hältnis betreffen, bleiben stets unter ausschließlicher Verfügung 
der kvw-Zusatzversorgung. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der kvw und damit auch der kvw-Zusatzversorgung sind ver-
pflichtet, die geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen 
zu beachten und unterliegen insofern der Verschwiegenheits-
pflicht.

 Datenübermittlung an Andere 

Zur Erfüllung der tarifvertraglichen Pflichten (z.B Erstellung von 
Versicherungsnachweisen) bedarf es eines Austausches von 
personenbezogenen Daten mit dem Arbeitgeber oder sonstigen 
Dritten (z.B. Druckdienstleister).

Diese sind verpflichtet, die Bestimmungen der für die kvw und 
die kvw-Zusatzversorgung geltenden Datenschutzgesetze ein-
zuhalten. Die Unterstützung umfasst z. B. die Verwaltung von 
Zulagedaten oder die Aufbereitung personenbezogener Daten in 
Druckstücken der kvw-Zusatzversorgung.

 Weitere Auskünfte und Erläuterungen über 

 Ihre Rechte

Sie haben als Betroffener nach dem DSGNW/BDSG neben dem 
eingangs erwähnten Widerrufsrecht ein Recht auf Auskunft so-
wie unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Berichti-
gung, Sperrung oder Löschung Ihrer in einer Datei gespeicherten 
Daten. Wegen eventueller weiterer Auskünfte und Erläuterungen 
wenden Sie sich bitte an die kvw-Zusatzversorgung. Richten Sie 
an sie auch ein etwaiges Verlangen auf Auskunft, Berichtigung, 
Sperrung oder Löschung wegen der bei der kvw-Zusatzversor-
gung gespeicherten Daten.

Stand: 01.07.2013
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Gesetzestexte (Auszug)
Einkommensteuergesetz (EStG) 
Stand: zuletzt geändert durch  
Art. 11 G v. 18.12.2013 I 4318

§ 3 Nummer 56 EStG

1Zuwendungen des Arbeitgebers nach § 19 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 3 Satz 1 aus dem ersten Dienstverhältnis an eine Pen-
sionskasse zum Aufbau einer nicht kapitalgedeckten betriebli-
chen Altersversorgung, bei der eine Auszahlung der zugesagten 
Alters-, Invaliditäts- oder Hinterbliebenenversorgung in Form 
einer Rente oder eines Auszahlungsplans (§ 1 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 4 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes) 
vorgesehen ist, soweit diese Zuwendungen im Kalenderjahr 
1 Prozent der Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen 
Rentenversicherung nicht übersteigen. 2Der in Satz 1 genannte 
Höchstbetrag erhöht sich ab 1. Januar 2014 auf 2 Prozent, ab 1. 
Januar 2020 auf 3 Prozent und ab 1. Januar 2025 auf 4 Prozent 
der Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenver-
sicherung. 3Die Beträge nach den Sätzen 1 und 2 sind jeweils 
um die nach § 3 Nummer 63 Satz 1, 3 oder Satz 4 steuerfreien 
Beträge zu mindern;

§ 3 Nummer 63 EStG

1Beiträge des Arbeitgebers aus dem ersten Dienstverhältnis an 
einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder für eine Direkt-
versicherung zum Aufbau einer kapitalgedeckten betrieblichen 
Altersversorgung, bei der eine Auszahlung der zugesagten Al-
ters-, Invaliditäts- oder Hinterbliebenenversorgungsleistungen 
in Form einer Rente oder eines Auszahlungsplans (§ 1 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 4 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungs-
gesetzes vom 26. Juni 2001 (BGBl. I S. 1310, 1322), das zuletzt 
durch Artikel 7 des Gesetzes vom 5. Juli 2004 (BGBl. IS. 1427) 
geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung vorgese-
hen ist, soweit die Beiträge im Kalenderjahr 4 Prozent der Bei-
tragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung 
nicht übersteigen. 2Dies gilt nicht, soweit der Arbeitnehmer nach 
§ 1a Absatz 3 des Betriebsrentengesetzes verlangt hat, dass die
Voraussetzungen für eine Förderung nach § 10a oder Abschnitt
XI erfüllt werden.3Der Höchstbetrag nach Satz 1 erhöht sich um
1 800 Euro, wenn die Beiträge im Sinne des Satzes 1 auf Grund
einer Versorgungszusage geleistet werden, die nach dem 31.
Dezember 2004 erteilt wurde. 4Aus Anlass der Beendigung des
Dienstverhältnisses geleistete Beiträge im Sinne des Satzes 1
sind steuerfrei, soweit sie 1 800 Euro vervielfältigt mit der Anzahl
der Kalenderjahre, in denen das Dienstverhältnis des Arbeitneh-
mers zu dem Arbeitgeber bestanden hat, nicht übersteigen; der
vervielfältigte Betrag vermindert sich um die nach den Sätzen 1
und 3 steuerfreien Beiträge, die der Arbeitgeber in dem Kalender-
jahr, in dem das Dienstverhältnis beendet wird, und in den sechs
vorangegangenen Kalenderjahren erbracht hat; Kalenderjahre vor
2005 sind dabei jeweils nicht zu berücksichtigen;

§ 10 a EStG

(1) 1In der gesetzlichen Rentenversicherung Pflichtversicherte
können Altersvorsorgebeiträge (§ 82) zuzüglich der dafür nach
Abschnitt XI zustehenden Zulage jährlich bis zu 2 100 Euro als
Sonderausgaben abziehen;

das Gleiche gilt für

1.  Empfänger von inländischer Besoldung nach dem Bundesbe-
soldungsgesetz oder einem Landesbesoldungsgesetz,

2.  Empfänger von Amtsbezügen aus einem inländischen
Amtsverhältnis, deren Versorgungsrecht die entsprechende
Anwendung des § 69e Absatz 3 und 4 des Beamtenversor-
gungsgesetzes vorsieht,

3.  die nach § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 3 des Sechsten
Buches Sozialgesetzbuch versicherungsfrei Beschäftigten,
die nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 oder nach § 230 Ab-
satz 2 Satz 2 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch von der
Versicherungspflicht befreiten Beschäftigten, deren Versor-
gungsrecht die entsprechende Anwendung des § 69e Absatz 
3 und 4 des Beamtenversorgungsgesetzes vorsieht,

4.  Beamte, Richter, Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit, die
ohne Besoldung beurlaubt sind, für die Zeit einer Beschäf-
tigung, wenn während der Beurlaubung die Gewährleistung
einer Versorgungsanwartschaft unter den Voraussetzungen
des § 5 Absatz 1 Satz 1 des Sechsten Buches Sozialgesetz-
buch auf diese Beschäftigung erstreckt wird, und

5.  Steuerpflichtige im Sinne der Nummern 1 bis 4, die beurlaubt 
sind und deshalb keine Besoldung, Amtsbezüge oder Entgelt
erhalten, sofern sie eine Anrechnung von Kindererziehungs-
zeiten nach § 56 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch in
Anspruch nehmen könnten, wenn die Versicherungsfreiheit
in der gesetzlichen Rentenversicherung nicht bestehen wür-
de,

wenn sie spätestens bis zum Ablauf des zweiten Kalenderjahres, 
das auf das Beitragsjahr (§ 88) folgt, gegenüber der zuständigen 
Stelle (§ 81a) schriftlich eingewilligt haben, dass diese der zent-
ralen Stelle (§ 81) jährlich mitteilt, dass der Steuerpflichtige zum 
begünstigten Personenkreis gehört, dass die zuständige Stelle 
der zentralen Stelle die für die Ermittlung des Mindesteigenbei-
trags (§ 86) und die Gewährung der Kinderzulage (§ 85) erforder-
lichen Daten übermittelt und die zentrale Stelle diese Daten für 
das Zulageverfahren verwenden darf. 2Bei der Erteilung der Ein-
willigung ist der Steuerpflichtige darauf hinzuweisen, dass er die 
Einwilligung vor Beginn des Kalenderjahres, für das sie erstmals 
nicht mehr gelten soll, gegenüber der zuständigen Stelle wider-
rufen kann. 3Versicherungspflichtige nach dem Gesetz über die 
Alterssicherung der Landwirte stehen Pflichtversicherten gleich; 
dies gilt auch für Personen, die eine Anrechnungszeit nach § 58 
Absatz 1 Nummer 3 oder Nummer 6 des Sechsten Buches So-
zialgesetzbuch in der gesetzlichen Rentenversicherung erhalten 
und unmittelbar vor der Arbeitslosigkeit einer der in Satz 1 oder 
der im ersten Halbsatz genannten begünstigten Personengruppe 
angehörten 4Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für Steuer-
pflichtige, die nicht zum begünstigten Personenkreis nach Satz 1 
oder 3 gehören und eine Rente wegen voller Erwerbsminderung 
oder Erwerbsunfähigkeit oder eine Versorgung wegen Dienstun-
fähigkeit aus einem der in Satz 1 oder 3 genannten Alterssiche-
rungssysteme beziehen, wenn unmittelbar vor dem Bezug der 
entsprechenden Leistungen der Leistungsbezieher einer der in 
Satz 1 oder 3 genannten begünstigten Personengruppen ange-
hörte; dies gilt nicht, wenn der Steuerpflichtige das 67. Lebens-
jahr vollendet hat. 5Bei der Ermittlung der dem Steuerpflichtigen 
zustehenden Zulage nach Satz 1 bleibt die Erhöhung der Grund-
zulage nach § 84 Satz 2 außer Betracht.



- 22 -

(1a) 1Sofern eine Zulagenummer (§ 90 Absatz 1 Satz 2) durch 
die zentrale Stelle oder eine Versicherungsnummer nach § 147 
des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch noch nicht vergeben ist, 
haben die in Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 5 genannten Steu-
erpflichtigen über die zuständige Stelle eine Zulagenummer bei 
der zentralen Stelle zu beantragen. 2Für Empfänger einer Versor-
gung im Sinne des Absatzes 1 Satz 4 gilt Satz 1 entsprechend.

(2) Ist der Sonderausgabenabzug nach Absatz 1 für den Steu-
erpflichtigen günstiger als der Anspruch auf die Zulage nach
Abschnitt XI, erhöht sich die unter Berücksichtigung des Sonder-
ausgabenabzugs ermittelte tarifliche Einkommensteuer um den
Anspruch auf Zulage. 2In den anderen Fällen scheidet der Son-
derausgabenabzug aus. 3Die Günstigerprüfung wird von Amts
wegen vorgenommen.

(2a) 1Der Sonderausgabenabzug setzt voraus, dass der Steuer-
pflichtige gegenüber dem Anbieter (übermittelnde Stelle) in die 
Datenübermittlung nach Absatz 5 Satz 1 eingewilligt hat. 2§ 10 
Absatz 2a Satz 1 bis Satz 3 gilt entsprechend. 3 In den Fällen 
des Absatzes 3 Satz 2 und 5 ist die Einwilligung nach Satz 1 
von beiden Ehegatten abzugeben. 4Hat der Zulageberechtigte 
den Anbieter nach § 89 Absatz 1a bevollmächtigt, oder liegt dem 
Anbieter ein Zulageantrag nach § 89 Absatz 1 vor, gilt die Einwilli-
gung nach Satz 1 für das jeweilige Beitragsjahr als erteilt. 

(3) 1Der Abzugsbetrag nach Absatz 1 steht im Fall der Veranla-
gung von Ehegatten nach § 26 Absatz 1 jedem Ehegatten unter
den Voraussetzungen des Absatzes 1 gesondert zu. 2Gehört nur
ein Ehegatte zu dem nach Absatz 1 begünstigten Personenkreis
und ist der andere Ehegatte nach § 79 Satz 2 zulageberechtigt,
sind bei dem nach Absatz 1 abzugsberechtigten Ehegatten die
von beiden Ehegatten geleisteten Altersvorsorgebeiträge und
die dafür zustehenden Zulagen bei der Anwendung der Absätze
1 und 2 zu berücksichtigen. 3Der Höchstbetrag nach Absatz 1
Satz 1 erhöht sich in den Fällen des Satzes 2 um 60 Euro. 4Dabei
sind die von dem Ehegatten, der zu dem nach Absatz 1 begüns-
tigten Personenkreis gehört, geleisteten Altersvorsorgebeiträge
vorrangig zu berücksichtigen, jedoch mindestens 60 Euro der
von dem anderen Ehegatten geleisteten Altersvorsorgebeiträge.
5Gehören beide Ehegatten zu dem nach Absatz 1 begünstigten
Personenkreis und liegt ein Fall der Veranlagung nach § 26 Ab-
satz 1 vor, ist bei der Günstigerprüfung nach Absatz 2 der An-
spruch auf Zulage beider Ehegatten anzusetzen.

(4) 1Im Fall des Absatzes 2 Satz 1 stellt das Finanzamt die über
den Zulageanspruch nach Abschnitt XI hinausgehende Steuer-
ermäßigung gesondert fest und teilt diese der zentralen Stelle
(§ 81) mit; § 10d Absatz 4 Satz 3 bis 5 gilt entsprechend. 2Sind Al-
tersvorsorgebeiträge zugunsten von mehreren Verträgen geleis-
tet worden, erfolgt die Zurechnung im Verhältnis der nach Absatz 
1 berücksichtigten Altersvorsorgebeiträge. 3Ehegatten ist der
nach Satz 1 festzustellende Betrag auch im Falle der Zusammen-
veranlagung jeweils getrennt zuzurechnen; die Zurechnung er-
folgt im Verhältnis der nach Absatz 1 berücksichtigten Altersvor-
sorgebeiträge. 4Werden Altersvorsorgebeiträge nach Absatz 3
Satz 2 berücksichtigt, die der nach § 79 Satz 2 zulageberechtigte
Ehegatte zugunsten eines auf seinen Namen lautenden Vertra-
ges geleistet hat, ist die hierauf entfallende Steuerermäßigung
dem Vertrag zuzurechnen, zu dessen Gunsten die Altersvorsor-
gebeiträge geleistet wurden. 5Die Übermittlung an die zentrale
Stelle erfolgt unter Angabe der Vertragsnummer und der Identifi-
kationsnummer (§ 139b der Abgabenordnung) sowie der Zulage-  
oder Versicherungsnummer nach § 147 des Sechsten Buches
Sozialgesetzbuch.

(5) 1Die übermittelnde Stelle hat bei Vorliegen einer Einwil-
ligung nach Absatz 2a die Höhe der im jeweiligen Beitragsjahr
zu berücksichtigenden Altersvorsorgebeiträge unter Angabe der
Vertragsdaten, des Datums der Einwilligung nach Absatz 2a, der
Identifikationsnummer (§ 139b der Abgabenordnung) sowie der
Zulage- oder der Versicherungsnummer nach § 147 des Sechs-

ten Buches Sozialgesetzbuch nach amtlich vorgeschriebenem 
Datensatz durch Datenfernübertragung an die zentrale Stelle bis 
zum 28. Februar des dem Beitragsjahr folgenden Kalenderjahres 
zu übermitteln. 2§ 10 Absatz 2a Satz 6 bis 8 und § 22a Absatz 
2 gelten entsprechend. 3Die Übermittlung erfolgt auch dann, 
wenn im Fall der mittelbaren Zulageberechtigung keine Alters-
vorsorgebeiträge geleistet worden sind. 4Die übrigen Vorausset-
zungen für den Sonderausgabenabzug nach den Absätzen 1 bis 
3 werden im Wege der Datenerhebung und des automatisierten 
Datenabgleichs nach § 91 überprüft. 5Erfolgt eine Datenüber-
mittlung nach Satz 1 und wurde noch keine Zulagenummer (§ 90 
Absatz 1 Satz 2) durch die zentrale Stelle oder keine Versiche-
rungsnummer nach § 147 des Sechsten Buches Sozialgesetz-
buch vergeben, gilt § 90 Absatz 1 Satz 2 und 3 entsprechend. 

§ 20 Absatz 1 Nummer 6 EStG

(1) Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gehören

6.  der Unterschiedsbetrag zwischen der Versicherungsleistung
und der Summe der auf sie entrichteten Beiträge (Erträge)
im Erlebensfall oder bei Rückkauf des Vertrags bei Renten-
versicherungen mit Kapitalwahlrecht, soweit nicht die le-
benslange Rentenzahlung gewählt und erbracht wird, und
bei Kapitalversicherungen mit Sparanteil, wenn der Vertrag
nach dem 31. Dezember 2004 abgeschlossen worden ist.
2Wird die Versicherungsleistung nach Vollendung des 60. Le-
bensjahres des Steuerpflichtigen und nach Ablauf von zwölf
Jahren seit dem Vertragsabschluss ausgezahlt, ist die Hälf-
te des Unterschiedsbetrags anzusetzen. 3Bei entgeltlichem
Erwerb des Anspruchs auf die Versicherungsleistung treten
die Anschaffungskosten an die Stelle der vor dem Erwerb
entrichteten Beiträge. 4Die Sätze 1 bis 3 sind auf Erträge aus
fondsgebundenen Lebensversicherungen, auf Erträge im Er-
lebensfall bei Rentenversicherungen ohne Kapitalwahlrecht,
soweit keine lebenslange Rentenzahlung vereinbart und er-
bracht wird, und auf Erträge bei Rückkauf des Vertrages bei
Rentenversicherungen ohne Kapitalwahlrecht entsprechend
anzuwenden. 5 Ist in einem Versicherungsvertrag eine geson-
derte Verwaltung von speziell für diesen Vertrag zusammen-
gestellten Kapitalanlagen vereinbart, die nicht auf öffentlich
vertriebene Investmentfondsanteile oder Anlagen, die die
Entwicklung eines veröffentlichten Indexes abbilden, be-
schränkt ist, und kann der wirtschaftlich Berechtigte unmit-
telbar oder mittelbar über die Veräußerung der Vermögens-
gegenstände und die Wiederanlage der Erlöse bestimmen
(vermögensverwaltender Versicherungsvertrag), sind die
dem Versicherungsunternehmen zufließenden Erträge dem
wirtschaftlich Berechtigten aus dem Versicherungsvertrag
zuzurechnen; Sätze 1 bis 4 sind nicht anzuwenden. 6Satz 2
ist nicht anzuwenden, wenn

a)  in einem Kapitallebensversicherungsvertrag mit verein-
barter laufender Beitragszahlung in mindestens gleich-
bleibender Höhe bis zum Zeitpunkt des Erlebensfalls die
vereinbarte Leistung bei Eintritt des versicherten Risikos
weniger als 50 Prozent der Summe der für die gesamte
Vertragsdauer zu zahlenden Beiträge beträgt und

b)  bei einem Kapitallebensversicherungsvertrag die verein-
barte Leistung bei Eintritt des versicherten Risikos das
Deckungskapital oder den Zeitwert der Versicherung spä-
testens fünf Jahre nach Vertragsabschluss nicht um min-
destens 10 Prozent des Deckungskapitals, des Zeitwerts
oder der Summe der gezahlten Beiträge übersteigt. 2 Die-
ser Prozentsatz darf bis zum Ende der Vertragslaufzeit in
jährlich gleichen Schritten auf Null sinken;
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§ 22 Nummer 5 Sätze 1 und 2 EStG

5. 1Leistungen aus Altersvorsorgeverträgen, Pensionsfonds,
Pensionskassen und Direktversicherungen. 2Soweit die Leistun-
gen nicht auf Beiträgen, auf die § 3 Nummer 63, § 10a oder Ab-
schnitt XI angewendet wurden, nicht auf Zulagen im Sinne des
Abschnitts XI, nicht auf Zahlungen im Sinne des § 92a Absatz 2
Satz 4 Nummer 1 und des § 92a Absatz 3 Satz 9 Nummer 2, nicht 
auf steuerfreien Leistungen nach § 3 Nummer 66 und nicht auf
Ansprüchen beruhen, die durch steuerfreie Zuwendungen nach
§ 3 Nummer 56 oder die durch die nach § 3 Nummer 55b Satz 1
oder § 3 Nummer 55c steuerfreie Leistung aus einem neu be-
gründeten Anrecht erworben wurden,

a)  ist bei lebenslangen Renten sowie bei Berufsunfähigkeits-,
Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenrenten Nummer 1
Satz 3 Buchstabe a entsprechend anzuwenden,

b)  ist bei Leistungen aus Versicherungsverträgen, Pensions-
fonds, Pensionskassen und Direktversicherungen, die nicht
solche nach Buchstabe a sind, § 20 Absatz 1 Nummer 6 in
der jeweils für den Vertrag geltenden Fassung entsprechend
anzuwenden,

c)  unterliegt bei anderen Leistungen der Unterschiedsbetrag
zwischen der Leistung und der Summe der auf sie entrichte-
ten Beiträge der Besteuerung; § 20 Absatz 1 Nummer 6 Satz
2 gilt entsprechend.

§ 32 Absätze 1 bis 5 EStG

(1) Kinder sind

1. im ersten Grad mit dem Steuerpflichtigen verwandte Kinder,

2.  Pflegekinder (Personen, mit denen der Steuerpflichtige
durch ein familienähnliches, auf längere Dauer berechnetes
Band verbunden ist, sofern er sie nicht zu Erwerbszwecken
in seinen Haushalt aufgenommen hat und das Obhuts- und
Pflegeverhältnis zu den Eltern nicht mehr besteht).

(2) 1Besteht bei einem angenommenen Kind das Kindschafts-
verhältnis zu den leiblichen Eltern weiter, ist es vorrangig als an-
genommenes Kind zu berücksichtigen. 2Ist ein im ersten Grad
mit dem Steuerpflichtigen verwandtes Kind zugleich ein Pflege-
kind, ist es vorrangig als Pflegekind zu berücksichtigen.

(3) Ein Kind wird in dem Kalendermonat, in dem es lebend ge-
boren wurde, und in jedem folgenden Kalendermonat, zu dessen 
Beginn es das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, berück-
sichtigt.

(4) 1Ein Kind, das das 18. Lebensjahr vollendet hat, wird berück-
sichtigt, wenn es

1.  noch nicht das 21. Lebensjahr vollendet hat, nicht in einem
Beschäftigungsverhältnis steht und bei einer Agentur für Ar-
beit im Inland als Arbeitsuchender gemeldet ist oder

2. noch nicht das 25. Lebensjahr vollendet hat und

a)  für einen Beruf ausgebildet wird oder
b)  sich in einer Übergangszeit von höchstens vier Monaten be-

findet, die zwischen zwei Ausbildungsabschnitten oder zwi-
schen einem Ausbildungsabschnitt und der Ableistung des
gesetzlichen Wehr- oder Zivildienstes, einer vom Wehr- oder
Zivildienst befreienden Tätigkeit als Entwicklungshelfer oder
als Dienstleistender im Ausland nach § 14b des Zivildienst-
gesetzes oder der Ableistung eines freiwilligen Dienstes im
Sinne des Buchstaben d liegt, oder

c)  eine Berufsausbildung mangels Ausbildungsplatzes nicht be-
ginnen oder fortsetzen kann oder

d)  ein freiwilliges soziales Jahr oder ein freiwilliges ökologisches 
Jahr im Sinne des Jugendfreiwilligendienstgesetzes oder ei-
nen Freiwilligendienst im Sinne des Beschlusses Nummer
1719/2006/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 15. November 2006 zur Einführung des Programms „Ju-

gend in Aktion“ (ABl. EU Nummer L 327 S. 30) oder einen 
anderen Dienst im Ausland im Sinne von § 5 des Bundesfrei-
willigendienstgesetzes oder einen entwicklungspolitischen 
Freiwilligendienst „weltwärts“ im Sinne der Richtlinie des 
Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung vom 1. August 2007 (BAnz. 2008 S. 1297) 
oder einen Freiwilligendienst aller Generationen im Sinne 
von § 2 Absatz 1a des Siebten Buches Sozialgesetzbuch oder 
einen Internationalen Jugendfreiwilligendienst im Sinne der 
Richtlinie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend vom 20. Dezember 2010 (GMBl S. 1778) 
oder einen Bundesfreiwilligendienst im Sinne des Bundes-
freiwilligendienstgesetzes leistet oder

3.  wegen körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung
außerstande ist, sich selbst zu unterhalten; Voraussetzung
ist, dass die Behinderung vor Vollendung des 25. Lebensjah-
res eingetreten ist.

2Nach Abschluss einer erstmaligen Berufsausbildung und eines 
Erststudiums wird ein Kind in den Fällen des Satzes 1 Nummer 2 
nur berücksichtigt, wenn das Kind keiner Erwerbstätigkeit nach-
geht. 3Eine Erwerbstätigkeit mit bis zu 20 Stunden regelmäßiger 
wöchentlicher Arbeitszeit, ein Ausbildungsdienstverhältnis oder 
ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis im Sinn der §§ 8 und 
8a des Vierten Buches Sozialgesetzbuch sind unschädlich.

(5) 1In den Fällen des Absatzes 4 Satz 1 Nummer 1 oder Num-
mer 2 Buchstabe a und b wird ein Kind, das

1.  den gesetzlichen Grundwehrdienst oder Zivildienst geleistet
hat, oder

2.  sich an Stelle des gesetzlichen Grundwehrdienstes freiwillig
für die Dauer von nicht mehr als drei Jahren zum Wehrdienst
verpflichtet hat, oder

3.  eine vom gesetzlichen Grundwehrdienst oder Zivildienst be-
freiende Tätigkeit als Entwicklungshelfer im Sinne des § 1
Absatz 1 des Entwicklungshelfer-Gesetzes ausgeübt hat,

für einen der Dauer dieser Dienste oder der Tätigkeit entspre-
chenden Zeitraum, höchstens für die Dauer des inländischen 
gesetzlichen Grundwehrdienstes oder bei anerkannten Kriegs-
dienstverweigerern für die Dauer des inländischen gesetzlichen 
Zivildienstes über das 21. oder 25. Lebensjahr hinaus berücksich-
tigt. 2Wird der gesetzliche Grundwehrdienst oder Zivildienst in 
einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem Staat, 
auf den das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum 
Anwendung findet, geleistet, so ist die Dauer dieses Dienstes 
maßgebend. 3Absatz 4 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 

§ 40b EStG

(1) Der Arbeitgeber kann die Lohnsteuer von den Zuwendungen
zum Aufbau einer nicht kapitalgedeckten betrieblichen Altersver-
sorgung an eine Pensionskasse mit einem Pauschsteuersatz von 
20 Prozent der Zuwendungen erheben.

(2) 1Absatz 1 gilt nicht, soweit die zu besteuernden Zuwendun-
gen des Arbeitgebers für den Arbeitnehmer 1.752 Euro im Kalen-
derjahr übersteigen oder nicht aus seinem ersten Dienstverhält-
nis bezogen werden. 2Sind mehrere Arbeitnehmer gemeinsam
in der Pensionskasse versichert, so gilt als Zuwendung für den
einzelnen Arbeitnehmer der Teilbetrag, der sich bei einer Auftei-
lung der gesamten Zuwendungen durch die Zahl der begünstig-
ten Arbeitnehmer ergibt, wenn dieser Teilbetrag 1.752 Euro nicht 
übersteigt; hierbei sind Arbeitnehmer, für die Zuwendungen
von mehr als 2.148 Euro im Kalenderjahr geleistet werden, nicht
einzubeziehen. 3Für Zuwendungen, die der Arbeitgeber für den
Arbeitnehmer aus Anlass der Beendigung des Dienstverhältnis-
ses erbracht hat, vervielfältigt sich der Betrag von 1.752 Euro
mit der Anzahl der Kalenderjahre, in denen das Dienstverhältnis
des Arbeitnehmers zu dem Arbeitgeber bestanden hat; in die-
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sem Fall ist Satz 2 nicht anzuwenden. 4Der vervielfältigte Betrag 
vermindert sich um die nach Absatz 1 pauschal besteuerten Zu-
wendungen, die der Arbeitgeber in dem Kalenderjahr, in dem das 
Dienstverhältnis beendet wird, und in den sechs vorangegange-
nen Kalenderjahren erbracht hat.

(3) Von den Beiträgen für eine Unfallversicherung des Arbeitneh-
mers kann der Arbeitgeber die Lohnsteuer mit einem Pausch-
steuersatz von 20 Prozent der Beiträge erheben, wenn mehrere
Arbeitnehmer gemeinsam in einem Unfallversicherungsvertrag
versichert sind und der Teilbetrag, der sich bei einer Aufteilung
der gesamten Beiträge nach Abzug der Versicherungsteuer
durch die Zahl der begünstigten Arbeitnehmer ergibt, 62 Euro im
Kalenderjahr nicht übersteigt.

(4) In den Fällen des § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Satz 2 hat
der Arbeitgeber die Lohnsteuer mit einem Pauschsteuersatz in
Höhe von 15 Prozent der Sonderzahlungen zu erheben.

(5) 1§ 40 Absatz 3 ist anzuwenden. 2Die Anwendung des § 40
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 auf Bezüge im Sinne des Absatzes 1,
des Absatzes 3 und des Absatzes 4 ist ausgeschlossen.

§ 93 Absätze 1 bis 3 EStG

(1) 1Wird gefördertes Altersvorsorgevermögen nicht unter den
in § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 und 10 Buchstabe c des Alters-
vorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes oder § 1 Absatz 1 Satz
1 Nummer 4, 5 und 10 Buchstabe c des Altersvorsorgeverträge-
Zertifizierungsgesetzes in der bis zum 31. Dezember 2004 gel-
tenden Fassung genannten Voraussetzungen an den Zulagebe-
rechtigten ausgezahlt (schädliche Verwendung), sind die auf das
ausgezahlte geförderte Altersvorsorgevermögen entfallenden
Zulagen und die nach § 10a Absatz 4 gesondert festgestellten
Beträge (Rückzahlungsbetrag) zurückzuzahlen. 2Dies gilt auch
bei einer Auszahlung nach Beginn der Auszahlungsphase (§ 1
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Altersvorsorgeverträge-Zertifi-
zierungsgesetzes) und bei Auszahlungen im Falle des Todes des
Zulageberechtigten. 3Hat der Zulageberechtigte Zahlungen im
Sinne des § 92a Absatz 2 Satz 4 Nummer 1 oder § 92a Absatz 3
Satz 9 Nummer 2 geleistet, dann handelt es sich bei dem hierauf
beruhenden Altersvorsorgevermögen um gefördertes Altersvor-
sorgevermögen im Sinne des Satzes 1; der Rückzahlungsbetrag
bestimmt sich insoweit nach der für die in das Wohnförderkon-
to eingestellten Beträge gewährten Förderung. 4Eine Rückzah-
lungsverpflichtung besteht nicht für den Teil der Zulagen und der
Steuerermäßigung,

a)  der auf nach § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Altersvor-
sorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes angespartes geförder-
tes Altersvorsorgevermögen entfällt, wenn es in Form einer
Hinterbliebenenrente an die dort genannten Hinterbliebenen
ausgezahlt wird; dies gilt auch für Leistungen im Sinne des
§ 82 Absatz 3 an Hinterbliebene des Steuerpflichtigen;

b)   der den Beitragsanteilen zuzuordnen ist, die für die zusätz-
liche Absicherung der verminderten Erwerbsfähigkeit und
eine zusätzliche Hinterbliebenenabsicherung ohne Kapitalbil-
dung verwendet worden sind;

c)  der auf gefördertes Altersvorsorgevermögen entfällt, das
im Falle des Todes des Zulageberechtigten auf einen auf
den Namen des Ehegatten lautenden Altersvorsorgevertrag
übertragen wird, wenn die Ehegatten im Zeitpunkt des Todes 
des Zulageberechtigten nicht dauernd getrennt gelebt haben
(§ 26 Absatz 1) und ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Auf-
enthalt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder
einem Staat hatten, auf den das Abkommen über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum (EWR-Abkommen) anwendbar
ist;

d)  er auf den Altersvorsorge-Eigenheimbetrag entfällt.

(1a) 1Eine schädliche Verwendung liegt nicht vor, wenn geför-
dertes Altersvorsorgevermögen auf Grund einer internen Teilung 
nach § 10 des Versorgungsausgleichsgesetzes oder auf Grund 
einer externen Teilung nach § 14 des Versorgungsausgleichsge-
setzes auf einen zertifizierten Altersvorsorgevertrag oder eine 
nach § 82 Absatz 2 begünstigte betriebliche Altersversorgung 
übertragen wird; die auf das übertragene Anrecht entfallende 
steuerliche Förderung geht mit allen Rechten und Pflichten auf 
die ausgleichsberechtigte Person über. 2Eine schädliche Ver-
wendung liegt ebenfalls nicht vor, wenn gefördertes Altersvor-
sorgevermögen auf Grund einer externen Teilung nach § 14 des 
Versorgungsausgleichsgesetzes auf die Versorgungsausgleichs-
kasse oder die gesetzliche Rentenversicherung übertragen wird; 
die Rechte und Pflichten der ausgleichspflichtigen Person aus 
der steuerlichen Förderung des übertragenen Anteils entfallen. 
3 In den Fällen der Sätze 1 und 2 teilt die zentrale Stelle der aus-
gleichspflichtigen Person die Höhe der auf die Ehezeit im Sinne 
des § 3 Absatz 1 des Versorgungsausgleichgesetzes entfallen-
den gesondert festgestellten Beträge nach § 10a Absatz 4 und 
die ermittelten Zulagen mit. 4Die entsprechenden Beträge sind 
monatsweise zuzuordnen. 5Die zentrale Stelle teilt die geänderte 
Zuordnung der gesondert festgestellten Beträge nach § 10a Ab-
satz 4 sowie der ermittelten Zulagen der ausgleichspflichtigen 
und in den Fällen des Satzes 1 auch der ausgleichsberechtig-
ten Person durch Feststellungsbescheid mit. 6Nach Eintritt der 
Unanfechtbarkeit dieses Feststellungsbescheides informiert die 
zentrale Stelle den Anbieter durch einen Datensatz über die ge-
änderte Zuordnung.

(2) 11Die Übertragung von gefördertem Altersvorsorgevermö-
gen auf einen anderen auf den Namen des Zulageberechtigten
lautenden Altersvorsorgevertrag (§ 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer
10 Buchstabe b des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsge-
setzes) stellt keine schädliche Verwendung dar. 2Dies gilt sinn-
gemäß in den Fällen des § 4 Absatz 2 und 3 des Betriebsren-
tengesetzes, wenn das geförderte Altersvorsorgevermögen auf
eine der in § 82 Absatz 2 Buchstabe a genannten Einrichtungen
der betrieblichen Altersversorgung zum Aufbau einer kapitalge-
deckten betrieblichen Altersversorgung übertragen und eine le-
benslange Altersversorgung im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 1
Nummer 4 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes
oder § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 und 5 des Altersvorsorgever-
träge-Zertifizierungsgesetzes in der bis zum 31. Dezember 2004
geltenden Fassung vorgesehen wird. 3 In den übrigen Fällen der
Abfindung von Anwartschaften der betrieblichen Altersversor-
gung gilt dies, soweit das geförderte Altersvorsorgevermögen
zugunsten eines auf den Namen des Zulageberechtigten lauten-
den Altersvorsorgevertrages geleistet wird.

(3) 1Auszahlungen zur Abfindung einer Kleinbetragsrente zu Be-
ginn der Auszahlungsphase gelten nicht als schädliche Verwen-
dung. 2Eine Kleinbetragsrente ist eine Rente, die, bei gleichmäßi-
ger Verrentung des gesamten zu Beginn der Auszahlungsphase
zur Verfügung stehenden Kapitals eine monatliche Rente ergibt,
die 1 Prozent der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 des Vier-
ten Buches Sozialgesetzbuch nicht übersteigt. 3Bei der Berech-
nung dieses Betrags sind alle bei einem Anbieter bestehenden
Verträge des Zulageberechtigten insgesamt zu berücksichtigen,
auf die nach diesem Abschnitt geförderte Altersvorsorgebeiträ-
ge geleistet wurden.
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Gesetz zur Verbesserung 
der betrieblichen Alters-
versorgung (BetrAVG)
Stand: Zuletzt geändert durch 
Art. 5 G v. 21.12.2008 I 2940

§ 1b Absätze 1, 3, 5 BetrAVG

(1) 1Einem Arbeitnehmer, dem Leistungen aus der betriebli-
chen Altersversorgung zugesagt worden sind, bleibt die An-
wartschaft erhalten, wenn das Arbeitsverhältnis vor Eintritt des
Versorgungsfalls, jedoch nach Vollendung des 25. Lebensjahres
endet und die Versorgungszusage zu diesem Zeitpunkt mindes-
tens fünf Jahre bestanden hat (unverfallbare Anwartschaft). 2Ein
Arbeitnehmer behält seine Anwartschaft auch dann, wenn er
aufgrund einer Vorruhestandsregelung ausscheidet und ohne
das vorherige Ausscheiden die Wartezeit und die sonstigen
Voraussetzungen für den Bezug von Leistungen der betriebli-
chen Altersversorgung hätte erfüllen können. 3Eine Änderung
der Versorgungszusage oder ihre Übernahme durch eine ande-
re Person unterbricht nicht den Ablauf der Fristen nach Satz 1.
4Der Verpflichtung aus einer Versorgungszusage stehen Versor-
gungsverpflichtungen gleich, die auf betrieblicher Übung oder
dem Grundsatz der Gleichbehandlung beruhen. 5Der Ablauf
einer vorgesehenen Wartezeit wird durch die Beendigung des
Arbeitsverhältnisses nach Erfüllung der Voraussetzungen der
Sätze 1 und 2 nicht berührt. 6Wechselt ein Arbeitnehmer vom
Geltungsbereich dieses Gesetzes in einen anderen Mitgliedstaat
der Europäischen Union, bleibt die Anwartschaft in gleichem
Umfange wie für Personen erhalten, die auch nach Beendigung
eines Arbeitsverhältnisses innerhalb des Geltungsbereichs die-
ses Gesetzes verbleiben.

(3) 1Wird die betriebliche Altersversorgung von einer rechts-
fähigen Versorgungseinrichtung durchgeführt, die dem Arbeit-
nehmer oder seinen Hinterbliebenen auf ihre Leistungen einen
Rechtsanspruch gewährt (Pensionskasse und Pensionsfonds),
so gilt Absatz 1 entsprechend. 2 Als Zeitpunkt der Erteilung der
Versorgungszusage im Sinne des Absatzes 1 gilt der Versiche-
rungsbeginn, frühestens jedoch der Beginn der Betriebszugehö-
rigkeit.

(5) 1Soweit betriebliche Altersversorgung durch Entgeltum-
wandlung erfolgt, behält der Arbeitnehmer seine Anwartschaft,
wenn sein Arbeitsverhältnis vor Eintritt des Versorgungsfalls en-
det; in den Fällen der Absätze 2 und 3

1.  dürfen die Überschussanteile nur zur Verbesserung der Leis-
tung verwendet,

2.  muss dem ausgeschiedenen Arbeitnehmer das Recht zur
Fortsetzung der Versicherung oder Versorgung mit eigenen
Beiträgen eingeräumt und

3.  muss das Recht zur Verpfändung, Abtretung oder Beleihung
durch den Arbeitgeber ausgeschlossen werden.

2Im Fall der Direktversicherung ist dem Arbeitnehmer darüber 
hinaus mit Beginn der Entgeltumwandlung ein unwiderrufliches 
Bezugsrecht einzuräumen.

§ 2 Absätze 1 und 3 BetrAVG

(1) 1Bei Eintritt des Versorgungsfalles wegen Erreichen der Al-
tersgrenze, wegen Invalidität oder Tod haben ein vorher ausge-
schiedener Arbeitnehmer, dessen Anwartschaft nach § 1b fort-
besteht, und seine Hinterbliebenen einen Anspruch mindestens
in Höhe des Teiles der ohne das vorherige Ausscheiden zuste-
henden Leistung, der dem Verhältnis der Dauer der Betriebszu-
gehörigkeit zu der Zeit vom Beginn der Betriebszugehörigkeit bis
zum Erreichen der Regelaltersgrenze in der gesetzlichen Renten-
versicherung entspricht; an die Stelle des Erreichens der Regelal-
tersgrenze tritt ein früherer Zeitpunkt, wenn dieser in der Versor-
gungsregelung als feste Altersgrenze vorgesehen ist, spätestens 
der Zeitpunkt, in dem der Arbeitnehmer ausscheidet und gleich-
zeitig eine Altersrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung
für besonders langjährig Versicherte in Anspruch nimmt. 2Der
Mindestanspruch auf Leistungen wegen Invalidität oder Tod vor
Erreichen der Altersgrenze ist jedoch nicht höher als der Betrag,
den der Arbeitnehmer oder seine Hinterbliebenen erhalten hät-
ten, wenn im Zeitpunkt des Ausscheidens der Versorgungsfall
eingetreten wäre und die sonstigen Leistungsvoraussetzungen
erfüllt gewesen wären.

(3) 1Für Pensionskassen gilt Absatz 1 mit der Maßgabe, dass
sich der vom Arbeitgeber zu finanzierende Teilanspruch nach Ab-
satz 1, soweit er über die von der Pensionskasse nach dem auf-
sichtsbehördlich genehmigten Geschäftsplan oder, soweit eine
aufsichtsbehördliche Genehmigung nicht vorgeschrieben ist,
nach den allgemeinen Versicherungsbedingungen und den fach-
lichen Geschäftsunterlagen im Sinne des § 5 Absatz 3 Nummer
2 Halbsatz 2 des Versicherungsaufsichtsgesetzes (Geschäftsun-
terlagen) auf Grund der Beiträge des Arbeitgebers zu erbringen-
de Leistung hinausgeht, gegen den Arbeitgeber richtet. 2 An die
Stelle der Ansprüche nach Satz 1 tritt auf Verlangen des Arbeit-
gebers die von der Pensionskasse auf Grund des Geschäftsplans 
oder der Geschäftsunterlagen zu erbringende Leistung, wenn
nach dem aufsichtsbehördlich genehmigten Geschäftsplan oder
den Geschäftsunterlagen

1.  vom Beginn der Versicherung, frühestens jedoch vom Be-
ginn der Betriebszugehörigkeit an, Überschußanteile, die auf
Grund des Finanzierungsverfahrens regelmäßig entstehen,
nur zur Verbesserung der Versicherungsleistung zu verwen-
den sind oder die Steigerung der Versorgungsanwartschaften 
des Arbeitnehmers der Entwicklung seines Arbeitsentgelts,
soweit es unter den jeweiligen Beitragsbemessungsgrenzen
der gesetzlichen Rentenversicherungen liegt, entspricht und

2.  der ausgeschiedene Arbeitnehmer das Recht zur Fortset-
zung der Versicherung mit eigenen Beiträgen hat.

3Absatz 2 Satz 3 bis 7 gilt entsprechend.

§ 3 Absatz 2 BetrAVG

(2) 1Der Arbeitgeber kann eine Anwartschaft ohne Zustimmung
des Arbeitnehmers abfinden, wenn der Monatsbetrag der aus
der Anwartschaft resultierenden laufenden Leistung bei Errei-
chen der vorgesehenen Altersgrenze 1 vom Hundert, bei Kapi-
talleistungen zwölf Zehntel der monatlichen Bezugsgröße nach
§ 18 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch nicht übersteigen
würde. 2Dies gilt entsprechend für die Abfindung einer laufen-
den Leistung. 3Die Abfindung ist unzulässig, wenn der Arbeit-
nehmer von seinem Recht auf Übertragung der Anwartschaft 
Gebrauch macht.
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§ 4 BetrAVG

(1) Unverfallbare Anwartschaften und laufende Leistungen dür-
fen nur unter den Voraussetzungen der folgenden Absätze über-
tragen werden.

(2) Nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses kann im Einver-
nehmen des ehemaligen mit dem neuen Arbeitgeber sowie dem 
Arbeitnehmer

1.  die Zusage vom neuen Arbeitgeber übernommen werden
oder

2.  der Wert der vom Arbeitnehmer erworbenen unverfallbaren
Anwartschaft auf betriebliche Altersversorgung (Übertra-
gungswert) auf den neuen Arbeitgeber übertragen werden,
wenn dieser eine wertgleiche Zusage erteilt; für die neue An-
wartschaft gelten die Regelungen über Entgeltumwandlung
entsprechend.

(3) 1Der Arbeitnehmer kann innerhalb eines Jahres nach Be-
endigung des Arbeitsverhältnisses von seinem ehemaligen Ar-
beitgeber verlangen, dass der Übertragungswert auf den neuen
Arbeitgeber übertragen wird, wenn

1.  die betriebliche Altersversorgung über einen Pensionsfonds,
eine Pensionskasse oder eine Direktversicherung durchge-
führt worden ist und

2.  der Übertragungswert die Beitragsbemessungsgrenze in der
allgemeinen Rentenversicherung nicht übersteigt.

2Der Anspruch richtet sich gegen den Versorgungsträger, wenn 
der ehemalige Arbeitgeber die versicherungsförmige Lösung 
nach § 2 Absatz 2 oder 3 gewählt hat oder soweit der Arbeit-
nehmer die Versicherung oder Versorgung mit eigenen Beiträ-
gen fortgeführt hat. 3Der neue Arbeitgeber ist verpflichtet, eine 
dem Übertragungswert wertgleiche Zusage zu erteilen und über 
einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder eine Direktversi-
cherung durchzuführen. 4Für die neue Anwartschaft gelten die 
Regelungen über Entgeltumwandlung entsprechend.

(4) Wird die Betriebstätigkeit eingestellt und das Unternehmen
liquidiert, kann eine Zusage von einer Pensionskasse oder einem 
Unternehmen der Lebensversicherung ohne Zustimmung des Ar-
beitnehmers oder Versorgungsempfängers übernommen werden, 
wenn sichergestellt ist, dass die Überschussanteile ab Rentenbe-
ginn entsprechend § 16 Absatz 3 Nummer 2 verwendet werden.
§ 2 Absatz 2 Satz 4 bis 6 gilt entsprechend.

(5) 1Der Übertragungswert entspricht bei einer unmittelbar über 
den Arbeitgeber oder über eine Unterstützungskasse durchge-
führten betrieblichen Altersversorgung dem Barwert der nach
§ 2 bemessenen künftigen Versorgungsleistung im Zeitpunkt der 
Übertragung; bei der Berechnung des Barwerts sind die Rech-
nungsgrundlagen sowie die anerkannten Regeln der Versiche-
rungsmathematik maßgebend. 2Soweit die betriebliche Alters-
versorgung über einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder
eine Direktversicherung durchgeführt worden ist, entspricht
der Übertragungswert dem gebildeten Kapital im Zeitpunkt der
Übertragung.

(6) Mit der vollständigen Übertragung des Übertragungswerts
erlischt die Zusage des ehemaligen Arbeitgebers.

Gesetz über den  
Versicherungsvertrag 
(VVG)
Stand: Zuletzt geändert durch 
Art. 9 G v. 20.09.2013 I 3642

§ 7 Absätze 1 und 2 VVG

(1) 1Der Versicherer hat dem Versicherungsnehmer rechtzeitig
vor Abgabe von dessen Vertragserklärung seine Vertragsbe-
stimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen sowie die in einer Rechtsverordnung nach Absatz 2
bestimmten Informationen in Textform mitzuteilen. 2Die Mittei-
lungen sind in einer dem eingesetzten Kommunikationsmittel
entsprechenden Weise klar und verständlich zu übermitteln.
3Wird der Vertrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers te-
lefonisch oder unter Verwendung eines anderen Kommunikati-
onsmittels geschlossen, das die Information in Textform vor der
Vertragserklärung des Versicherungsnehmers nicht gestattet,
muss die Information unverzüglich nach Vertragsschluss nach-
geholt werden; dies gilt auch, wenn der Versicherungsnehmer
durch eine gesonderte schriftliche Erklärung auf eine Information 
vor Abgabe seiner Vertragserklärung ausdrücklich verzichtet.

(2) 1Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt, im Ein-
vernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen und im
Benehmen mit dem Bundesministerium für Ernährung, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz durch Rechtsverordnung ohne 
Zustimmung des Bundesrates zum Zweck einer umfassenden
Information des Versicherungsnehmers festzulegen,

1.  welche Einzelheiten des Vertrags, insbesondere zum Versi-
cherer, zur angebotenen Leistung und zu den Allgemeinen
Versicherungsbedingungen sowie zum Bestehen eines Wi-
derrufsrechts, dem Versicherungsnehmer mitzuteilen sind,

2.  welche weiteren Informationen dem Versicherungsnehmer
bei der Lebensversicherung, insbesondere über die zu erwar-
tenden Leistungen, ihre Ermittlung und Berechnung, über
eine Modellrechnung sowie über die Abschluss- und Ver-
triebskosten, soweit eine Verrechnung mit Prämien erfolgt,
und über sonstige Kosten mitzuteilen sind,

3.  welche weiteren Informationen bei der Krankenversicherung, 
insbesondere über die Prämienentwicklung und -gestaltung
sowie die Abschluss- und Vertriebskosten, mitzuteilen sind,

4.  was dem Versicherungsnehmer mitzuteilen ist, wenn der
Versicherer mit ihm telefonisch Kontakt aufgenommen hat
und

5.  in welcher Art und Weise die Informationen zu erteilen sind.

2Bei der Festlegung der Mitteilungen nach Satz 1 sind die vorge-
schriebenen Angaben nach der Richtlinie 92/49/EWG des Rates 
vom 18. Juni 1992 zur Koordinierung der Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften für die Direktversicherung (mit Ausnahme der 
Lebensversicherung) sowie zur Änderung der Richtlinien 73/239/
EWG und 88/357/EWG (ABl. EG Nr. L 228 S. 1), der Richtlinie 
2002/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. September 2002 über den Fernabsatz von Finanzdienstleis-
tungen an Verbraucher und zur Änderung der Richtlinie 90/619/
EWG des Rates und der Richtlinien 97/7/EG und 98/27/EG (ABl.
EG Nr. L 271 S. 16) sowie der Richtlinie 2002/83/EG des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 5. November 2002 über
Lebensversicherungen (ABl. EG Nr. L 345 S. 1) zu beachten.
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§ 8 Absatz 1, 2 und 5 VVG

(1) 1Der Versicherungsnehmer kann seine Vertragserklärung
innerhalb von 14 Tagen widerrufen. 2Der Widerruf ist in Text-
form gegenüber dem Versicherer zu erklären und muss keine
Begründung enthalten; zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige
Absendung.

(2) 1Die Widerrufsfrist beginnt zu dem Zeitpunkt, zu dem fol-
gende Unterlagen dem Versicherungsnehmer in Textform zuge-
gangen sind:

1.  der Versicherungsschein und die Vertragsbestimmungen
einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen
sowie die weiteren Informationen nach § 7 Absatz 1 und 2
und

2.  eine deutlich gestaltete Belehrung über das Widerrufsrecht
und über die Rechtsfolgen des Widerrufs, die dem Versiche-
rungsnehmer seine Rechte entsprechend den Erfordernissen 
des eingesetzten Kommunikationsmittels deutlich macht und 
die den Namen und die ladungsfähige Anschrift desjenigen,
gegenüber dem der Widerruf zu erklären ist, sowie einen
Hinweis auf den Fristbeginn und auf die Regelungen des Ab-
satzes 1 Satz 2 enthält.

2Der Nachweis über den Zugang der Unterlagen nach Satz 1 ob-
liegt dem Versicherer.

(5) 1Die nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 zu erteilende Beleh-
rung genügt den dort genannten Anforderungen, wenn das Mus-
ter der Anlage zu diesem Gesetz in Textform verwendet wird.
2Der Versicherer darf unter Beachtung von Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 2 in Format und Schriftgröße von dem Muster abweichen
und Zusätze wie Firma oder ein Kennzeichen des Versicherers
anbringen.

§ 152 Absatz 1 VVG

(1) Abweichend von § 8 Absatz 1 Satz 1 beträgt die Widerrufs-
frist 30 Tage.

§ 153 VVG

(1) Dem Versicherungsnehmer steht eine Beteiligung an dem
Überschuss und an den Bewertungsreserven (Überschussbe-
teiligung) zu, es sei denn, die Überschussbeteiligung ist durch
ausdrückliche Vereinbarung ausgeschlossen; die Überschussbe-
teiligung kann nur insgesamt ausgeschlossen werden.

(2) Der Versicherer hat die Beteiligung an dem Überschuss nach 
einem verursachungsorientierten Verfahren durchzuführen; an-
dere vergleichbare angemessene Verteilungsgrundsätze können
vereinbart werden. Die Beträge im Sinn des § 268 Absatz 8 des
Handelsgesetzbuchs bleiben unberücksichtigt.

(3) Der Versicherer hat die Bewertungsreserven jährlich neu zu
ermitteln und nach einem verursachungsorientierten Verfahren
rechnerisch zuzuordnen. Bei der Beendigung des Vertrags wird
der für diesen Zeitpunkt zu ermittelnde Betrag zur Hälfte zuge-
teilt und an den Versicherungsnehmer ausgezahlt; eine frühere
Zuteilung kann vereinbart werden. Aufsichtsrechtliche Regelun-
gen zur Kapitalausstattung bleiben unberührt.

(4) Bei Rentenversicherungen ist die Beendigung der Anspar-
phase der nach Absatz 3 Satz 2 maßgebliche Zeitpunkt.

§ 164 VVG

(1) Ist eine Bestimmung in Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen des Versicherers durch höchstrichterliche Entscheidung
oder durch bestandskräftigen Verwaltungsakt für unwirksam er-
klärt worden, kann sie der Versicherer durch eine neue Regelung 
ersetzen, wenn dies zur Fortführung des Vertrags notwendig ist
oder wenn das Festhalten an dem Vertrag ohne neue Regelung
für eine Vertragspartei auch unter Berücksichtigung der Interes-
sen der anderen Vertragspartei eine unzumutbare Härte darstel-
len würde. Die neue Regelung ist nur wirksam, wenn sie unter
Wahrung des Vertragsziels die Belange der Versicherungsneh-
mer angemessen berücksichtigt.

(2) Die neue Regelung nach Absatz 1 wird wie Wochen, nach-
dem die neue Regelung und die hierfür maßgeblichen Gründe
dem Versicherungsnehmer mitgeteilt worden sind, Vertragsbe-
standteilt.

§ 169 VVG

(1) Wird eine Versicherung, die Versicherungsschutz für ein Risi-
ko bietet, bei dem der Eintritt der Verpflichtung des Versicherers
gewiss ist, durch Kündigung des Versicherungsnehmers oder
durch Rücktritt oder Anfechtung des Versicherers aufgehoben,
hat der Versicherer den Rückkaufswert zu zahlen.

(2) Der Rückkaufswert ist nur insoweit zu zahlen, als dieser die
Leistung bei einem Versicherungsfall zum Zeitpunkt der Kündi-
gung nicht übersteigt. Der danach nicht gezahlte Teil des Rück-
kaufswertes ist für eine prämienfreie Versicherung zu verwen-
den. Im Fall des Rücktrittes oder der Anfechtung ist der volle
Rückkaufswert zu zahlen.

(3) Der Rückkaufswert ist das nach anerkannten Regeln der
Versicherungsmathematik mit den Rechnungsgrundlagen der
Prämienkalkulation zum Schluss der laufenden Versicherungs-
periode berechnete Deckungskapital der Versicherung, bei einer
Kündigung des Versicherungsverhältnisses jedoch mindestens
der Betrag des Deckungskapitals, das sich bei gleichmäßiger
Verteilung der angesetzten Abschluss- und Vertriebskosten auf
die ersten fünf Vertragsjahre ergibt; die aufsichtsrechtlichen Re-
gelungen über Höchstzillmersätze bleiben unberührt. Der Rück-
kaufswert und das Ausmaß, in dem er garantiert ist, sind dem
Versicherungsnehmer vor Abgabe von dessen Vertragserklärung 
mitzuteilen; das Nähere regelt die Rechtsverordnung nach § 7
Absatz 2. Hat der Versicherer seinen Sitz in einem anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertrags-
staat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum,
kann er für die Berechnung des Rückkaufswertes an Stelle des
Deckungskapitals den in diesem Staat vergleichbaren anderen
Bezugswert zu Grunde legen.

(4) Bei fondsgebundenen Versicherungen und anderen Versi-
cherungen, die Leistungen der in § 54b des Versicherungsauf-
sichtsgesetzes bezeichneten Art vorsehen, ist der Rückkaufs-
wert nach anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik
als Zeitwert der Versicherung zu berechnen, soweit nicht der
Versicherer eine bestimmte Leistung garantiert; im Übrigen gilt
Absatz 3. Die Grundsätze der Berechnung sind im Vertrag anzu-
geben.

(5) Der Versicherer ist zu einem Abzug von dem nach Absatz 3
oder 4 berechneten Betrag nur berechtigt, wenn er vereinbart,
beziffert und angemessen ist. Die Vereinbarung eines Abzugs für 
noch nicht getilgte Abschluss- und Vertriebskosten ist unwirk-
sam.
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(6) Der Versicherer kann den nach Absatz 3 berechneten Betrag
angemessen herabsetzen, soweit dies erforderlich ist, um eine
Gefährdung der Belange der Versicherungsnehmer, insbesonde-
re durch eine Gefährdung der dauernden Erfüllbarkeit der sich
aus den Versicherungsverträgen ergebenden Verpflichtungen,
auszuschließen. Die Herabsetzung ist jeweils auf ein Jahr befris-
tet.

(7) Der Versicherer hat dem Versicherungsnehmer zusätzlich zu
dem nach den Absätzen 3 bis 6 berechneten Betrag die diesem
bereits zugeteilten Überschussanteile, soweit sie nicht bereits in
dem Betrag nach den Absätzen 3 bis 6 enthalten sind, sowie den 
nach den jeweiligen Allgemeinen Versicherungsbedingungen für
den Fall der Kündigung vorgesehenen Schlussüberschussanteil
zu zahlen; § 153 Absatz 3 Satz 2 bleibt unberührt.

Verordnung über  
Informationspflichten bei 
Ver sicherungsverträgen  
(VVG- Informations-
pflichtenverordnung –  
VVG-InfoV)
Ausfertigungsdatum: 18.12.2007

§ 1 VVG-InfoV Informationspflichten bei

allen Versicherungszweigen

(1) Der Versicherer hat dem Versicherungsnehmer gemäß § 7
Absatz 1 Satz 1 des Versicherungsvertragsgesetzes folgende In-
formationen zur Verfügung zu stellen:

1.  die Identität des Versicherers und der etwaigen Niederlas-
sung, über die der Vertrag abgeschlossen werden soll; anzu-
geben ist auch das Handelsregister, bei dem der Rechtsträ-
ger eingetragen ist, und die zugehörige Registernummer;

2.  die Identität eines Vertreters des Versicherers in dem Mit-
gliedstaat der Europäischen Union, in dem der Versiche-
rungsnehmer seinen Wohnsitz hat, wenn es einen solchen
Vertreter gibt, oder die Identität einer anderen gewerblich tä-
tigen Person als dem Anbieter, wenn der Versicherungsneh-
mer mit dieser geschäftlich zu tun hat, und die Eigenschaft,
in der diese Person gegenüber dem Versicherungsnehmer
tätig wird;

3.  die ladungsfähige Anschrift des Versicherers und jede ande-
re Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen dem
Versicherer, seinem Vertreter oder einer anderen gewerblich
tätigen Person gemäß Nummer 2 und dem Versicherungs-
nehmer maßgeblich ist, bei juristischen Personen, Personen-
vereinigungen oder -gruppen auch den Namen eines Vertre-
tungsberechtigten;

4.  die Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers;

5.  Angaben über das Bestehen eines Garantiefonds oder ande-
rer Entschädigungsregelungen, die nicht unter die Richtlinie
94/19/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
30. Mai 1994 über Einlagensicherungssysteme (ABl. EG Nr.
L 135 S. 5) und die Richtlinie 97/9/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 3. März 1997 über Systeme für
die Entschädigung der Anleger (ABl. EG Nr. L 84 S. 22) fallen; 
Name und Anschrift des Garantiefonds sind anzugeben;

6. 

a)  die für das Versicherungsverhältnis geltenden Allgemeinen
Versicherungsbedingungen einschließlich der Tarifbestim-
mungen;

b)  die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung, ins-
besondere Angaben über Art, Umfang und Fälligkeit der Leis-
tung des Versicherers;

7.  den Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller Steu-
ern und sonstigen Preisbestandteile, wobei die Prämien ein-
zeln auszuweisen sind, wenn das Versicherungsverhältnis
mehrere selbständige Versicherungsverträge umfassen soll,
oder, wenn ein genauer Preis nicht angegeben werden kann,
Angaben zu den Grundlagen seiner Berechnung, die dem
Versicherungsnehmer eine Überprüfung des Preises ermög-
lichen;
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8.   gegebenenfalls zusätzlich anfallende Kosten unter Angabe
des insgesamt zu zahlenden Betrages sowie mögliche weite-
re Steuern, Gebühren oder Kosten, die nicht über den Versi-
cherer abgeführt oder von ihm in Rechnung gestellt werden;
anzugeben sind auch alle Kosten, die dem Versicherungs-
nehmer für die Benutzung von Fernkommunikationsmitteln
entstehen, wenn solche zusätzlichen Kosten in Rechnung
gestellt werden;

9.  Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung, insbe-
sondere zur Zahlungsweise der Prämien;

10.  die Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung ge-
stellten Informationen, beispielsweise die Gültigkeitsdauer
befristeter Angebote, insbesondere hinsichtlich des Preises;

11.  gegebenenfalls den Hinweis, dass sich die Finanzdienstleis-
tung auf Finanzinstrumente bezieht, die wegen ihrer spezifi-
schen Merkmale oder der durchzuführenden Vorgänge mit
speziellen Risiken behaftet sind, oder deren Preis Schwan-
kungen auf dem Finanzmarkt unterliegt, auf die der Versiche-
rer keinen Einfluss hat, und dass in der Vergangenheit erwirt-
schaftete Beträge kein Indikator für künftige Erträge sind; die
jeweiligen Umstände und Risiken sind zu bezeichnen;

12.  Angaben darüber, wie der Vertrag zustande kommt, insbe-
sondere über den Beginn der Versicherung und des Versiche-
rungsschutzes sowie die Dauer der Frist, während der der
Antragsteller an den Antrag gebunden sein soll;

13.  das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts so-
wie die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, insbeson-
dere Namen und Anschrift derjenigen Person, gegenüber der 
der Widerruf zu erklären ist, und die Rechtsfolgen des Wider-
rufs einschließlich Informationen über den Betrag, den der
Versicherungsnehmer im Falle des Widerrufs gegebenenfalls 
zu zahlen hat;

14.  Angaben zur Laufzeit und gegebenenfalls zur Mindestlaufzeit 
des Vertrages;

15.  Angaben zur Beendigung des Vertrages, insbesondere zu
den vertraglichen Kündigungsbedingungen einschließlich et-
waiger Vertragsstrafen;

16.  die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht
der Versicherer der Aufnahme von Beziehungen zum Versi-
cherungsnehmer vor Abschluss des Versicherungsvertrages
zugrunde legt;

17.  das auf den Vertrag anwendbare Recht, eine Vertragsklausel
über das auf den Vertrag anwendbare Recht oder über das
zuständige Gericht;

18.  die Sprachen, in welchen die Vertragsbedingungen und die
in dieser Vorschrift genannten Vorabinformationen mitgeteilt
werden, sowie die Sprachen, in welchen sich der Versicherer
verpflichtet, mit Zustimmung des Versicherungsnehmers die
Kommunikation während der Laufzeit dieses Vertrages zu
führen;

19.  einen möglichen Zugang des Versicherungsnehmers zu ei-
nem außergerichtlichen Beschwerde- und Rechtsbehelfsver-
fahren und gegebenenfalls die Voraussetzungen für diesen
Zugang; dabei ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die
Möglichkeit für den Versicherungsnehmer, den Rechtsweg
zu beschreiten, hiervon unberührt bleibt;

20.  Name und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde so-
wie die Möglichkeit einer Beschwerde bei dieser Aufsichts-
behörde.

(2) Soweit die Mitteilung durch Übermittlung der Vertragsbe-
stimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen erfolgt, bedürfen die Informationen nach Absatz 1
Nummer 3, 13 und 15 einer hervorgehobenen und deutlich ge-
stalteten Form.

§ 2 VVG-InfoV 

Informationspflichten bei der Lebens-

 versicherung, der Berufsunfähigkeits -

versicherung und der Unfallversicherung

mit Prämienrückgewähr

(1) Bei der Lebensversicherung hat der Versicherer dem Versi-
cherungsnehmer gemäß § 7 Absatz 1 Satz 1 des Versicherungs-
vertragsgesetzes zusätzlich zu den in § 1 Absatz 1 genannten
Informationen die folgenden Informationen zur Verfügung zu
stellen:

1.  Angaben zur Höhe der in die Prämie einkalkulierten Kosten;
dabei sind die einkalkulierten Abschlusskosten als einheitli-
cher Gesamtbetrag und die übrigen einkalkulierten Kosten als 
Anteil der Jahresprämie unter Angabe der jeweiligen Laufzeit 
auszuweisen;

2.  Angaben zu möglichen sonstigen Kosten, insbesondere zu
Kosten, die einmalig oder aus besonderem Anlass entstehen
können;

3.  Angaben über die für die Überschussermittlung und Über-
schussbeteiligung geltenden Berechnungsgrundsätze und
Maßstäbe;

4.  Angabe der in Betracht kommenden Rückkaufswerte;

5.  Angaben über den Mindestversicherungsbetrag für eine Um-
wandlung in eine prämienfreie oder eine prämienreduzierte
Versicherung und über die Leistungen aus einer prämienfrei-
en oder prämienreduzierten Versicherung;

6.  das Ausmaß, in dem die Leistungen nach den Nummern 4
und 5 garantiert sind;

7.  bei fondsgebundenen Versicherungen Angaben über die der
Versicherung zugrunde liegenden Fonds und die Art der darin 
enthaltenen Vermögenswerte;

8.  allgemeine Angaben über die für diese Versicherungsart gel-
tende Steuerregelung.

(2) Die Angaben nach Absatz 1 Nummer 1, 2, 4 und 5 haben
in Euro zu erfolgen. Bei Absatz 1 Nummer 6 gilt Satz 1 mit der
Maßgabe, dass das Ausmaß der Garantie in Euro anzugeben ist.

(3) Die vom Versicherer zu übermittelnde Modellrechnung im
Sinne von § 154 Absatz 1 des Versicherungsvertragsgesetzes ist
mit folgenden Zinssätzen darzustellen:

1. dem Höchstrechnungszinssatz, multipliziert mit 1,67,

2.  dem Zinssatz nach Nummer 1 zuzüglich eines Prozentpunk-
tes und

3.  dem Zinssatz nach Nummer 1 abzüglich eines Prozentpunk-
tes.

(4) Auf die Berufsunfähigkeitsversicherung sind die Absätze
1 und 2 entsprechend anzuwenden. Darüber hinaus ist darauf
hinzuweisen, dass der in den Versicherungsbedingungen ver-
wendete Begriff der Berufsunfähigkeit nicht mit dem Begriff der
Berufsunfähigkeit oder der Erwerbsminderung im sozialrechtli-
chen Sinne oder dem Begriff der Berufsunfähigkeit im Sinne der
Versicherungsbedingungen in der Krankentagegeldversicherung
übereinstimmt.

(5) Auf die Unfallversicherung mit Prämienrückgewähr sind Ab-
satz 1 Nummer 3 bis 8 und Absatz 2 entsprechend anzuwenden.
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§3 VVG-InfoV 

Informationspflichten bei der 

 Krankenversicherung

(1) Bei der substitutiven Krankenversicherung (§ 12 Absatz 1 des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes) hat der Versicherer dem Versi-
cherungsnehmer gemäß § 7 Absatz 1 Satz 1 des Versicherungs-
vertragsgesetzes zusätzlich zu den in § 1 Absatz 1 genannten
Informationen folgende Informationen zur Verfügung zu stellen:

1.  Angaben zur Höhe der in die Prämie einkalkulierten Kosten;
dabei sind die einkalkulierten Abschlusskosten als einheitli-
cher Gesamtbetrag und die übrigen einkalkulierten Kosten als 
Anteil der Jahresprämie unter Angabe der jeweiligen Laufzeit 
auszuweisen;

2.  Angaben zu möglichen sonstigen Kosten, insbesondere zu
Kosten, die einmalig oder aus besonderem Anlass entstehen
können;

3.  Angaben über die Auswirkungen steigender Krankheitskos-
ten auf die zukünftige Beitragsentwicklung;

4.  Hinweise auf die Möglichkeiten zur Beitragsbegrenzung im
Alter, insbesondere auf die Möglichkeiten eines Wechsels in
den Standardtarif oder Basistarif oder in andere Tarife gemäß
§ 204 des Versicherungsvertragsgesetzes und der Vereinba-
rung von Leistungsausschlüssen, sowie auf die Möglichkeit
einer Prämienminderung gemäß § 12 Absatz 1c des Versiche-
rungsaufsichtsgesetzes;

5.  einen Hinweis, dass ein Wechsel von der privaten in die ge-
setzliche Krankenversicherung in fortgeschrittenem Alter in
der Regel ausgeschlossen ist;

6.  einen Hinweis, dass ein Wechsel innerhalb der privaten Kran-
kenversicherung in fortgeschrittenem Alter mit höheren Bei-
trägen verbunden sein kann und gegebenenfalls auf einen
Wechsel in den Standardtarif oder Basistarif beschränkt ist;

7.  eine Übersicht über die Beitragsentwicklung im Zeitraum
der dem Angebot vorangehenden zehn Jahre; anzugeben
ist, welcher monatliche Beitrag in den dem Angebot voran-
gehenden zehn Jahren jeweils zu entrichten gewesen wäre,
wenn der Versicherungsvertrag zum damaligen Zeitpunkt
von einer Person gleichen Geschlechts wie der Antragsteller
mit Eintrittsalter von 35 Jahren abgeschlossen worden wäre;
besteht der angebotene Tarif noch nicht seit zehn Jahren, so
ist auf den Zeitpunkt der Einführung des Tarifs abzustellen,
und es ist darauf hinzuweisen, dass die Aussagekraft der
Übersicht wegen der kurzen Zeit, die seit der Einführung des
Tarifs vergangen ist, begrenzt ist; ergänzend ist die Entwick-
lung eines vergleichbaren Tarifs, der bereits seit zehn Jahren
besteht, darzustellen.

(2) Die Angaben zu Absatz 1 Nummer 1, 2 und 7 haben in Euro
zu erfolgen.

§4 VVG-InfoV 

Produktinformationsblatt 

(1) Ist der Versicherungsnehmer ein Verbraucher, so hat der Ver-
sicherer ihm ein Produktinformationsblatt zur Verfügung zu stel-
len, das diejenigen Informationen enthält, die für den Abschluss
oder die Erfüllung des Versicherungsvertrages von besonderer
Bedeutung sind.

(2) Informationen im Sinne des Absatzes 1 sind:

1. Angaben zur Art des angebotenen Versicherungsvertrages;

2.  eine Beschreibung des durch den Vertrag versicherten Risi-
kos und der ausgeschlossenen Risiken;

3.  Angaben zur Höhe der Prämie in Euro, zur Fälligkeit und zum
Zeitraum, für den die Prämie zu entrichten ist, sowie zu den
Folgen unterbliebener oder verspäteter Zahlung;

4. Hinweise auf im Vertrag enthaltene Leistungsausschlüsse;

5.  Hinweise auf bei Vertragsschluss zu beachtende Obliegen-
heiten und die Rechtsfolgen ihrer Nichtbeachtung;

6.  Hinweise auf während der Laufzeit des Vertrages zu beach-
tende Obliegenheiten und die Rechtsfolgen ihrer Nichtbeach-
tung;

7.  Hinweise auf bei Eintritt des Versicherungsfalles zu beach-
tende Obliegenheiten und die Rechtsfolgen ihrer Nichtbeach-
tung;

8. Angabe von Beginn und Ende des Versicherungsschutzes;

9.  Hinweise zu den Möglichkeiten einer Beendigung des Vertra-
ges.

(3) Bei der Lebensversicherung mit Überschussbeteiligung ist Ab-
satz 2 Nummer 2 mit der Maßgabe anzuwenden, dass zusätzlich 
auf die vom Versicherer zu übermittelnde Modellrechnung gemäß 
§ 154 Absatz 1 des Versicherungsvertragsgesetzes hinzuweisen
ist.

(4) Bei der Lebensversicherung, der Berufsunfähigkeits-
versicherung und der Krankenversicherung ist Absatz 2
Nummer 3 mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Ab-
schluss- und Vertriebskosten (§ 2 Absatz 1 Nummer 1,
§ 3 Absatz 1 Nummer 1) sowie die sonstigen Kosten
(§ 2 Absatz 1 Nummer 2, § 3 Absatz 1 Nummer 2) jeweils in Euro
gesondert auszuweisen sind.

(5) Das Produktinformationsblatt ist als solches zu bezeichnen
und den anderen zu erteilenden Informationen voranzustellen.
Die nach den Absätzen 1 und 2 mitzuteilenden Informationen
müssen in übersichtlicher und verständlicher Form knapp darge-
stellt werden; der Versicherungsnehmer ist darauf hinzuweisen,
dass die Informationen nicht abschließend sind. Die in Absatz
2 vorgegebene Reihenfolge ist einzuhalten. Soweit die Informa-
tionen den Inhalt der vertraglichen Vereinbarung betreffen, ist
auf die jeweils maßgebliche Bestimmung des Vertrages oder der 
dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen hinzuweisen.

§5 VVG-InfoV 

Informationspflichten bei 

 Telefongesprächen 

(1) Nimmt der Versicherer mit dem Versicherungsnehmer tele-
fonischen Kontakt auf, muss er seine Identität und den geschäft-
lichen Zweck des Kontakts bereits zu Beginn eines jeden Ge-
sprächs ausdrücklich offenlegen.

(2) Bei Telefongesprächen hat der Versicherer dem Versiche-
rungsnehmer aus diesem Anlass nur die Informationen nach
§ 1 Absatz 1 Nummer 1 bis 3, 6 Buchstabe b, Nummer 7 bis 10
und 12 bis 14 mitzuteilen. Satz 1 gilt nur, wenn der Versiche-
rer den Versicherungsnehmer darüber informiert hat, dass auf 
Wunsch weitere Informationen mitgeteilt werden können und 
welcher Art diese Informationen sind, und der Versicherungs-
nehmer ausdrücklich auf die Mitteilung der weiteren Informati-
onen zu diesem Zeitpunkt verzichtet.

(3) Die in §§ 1 bis 4 vorgesehenen Informationspflichten bleiben
unberührt.
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§6 VVG-InfoV 

Informationspflichten während der 

Laufzeit des Vertrages 

(1) Der Versicherer hat dem Versicherungsnehmer während der
Laufzeit des Versicherungsvertrages folgende Informationen
mitzuteilen:

1.  jede Änderung der Identität oder der ladungsfähigen An-
schrift des Versicherers und der etwaigen Niederlassung,
über die der Vertrag abgeschlossen worden ist;

2.  Änderungen bei den Angaben nach § 1 Absatz 1 Nummer 6
Buchstabe b, Nummer 7 bis 9 und 14 sowie nach § 2 Absatz 1 
Nummer 3 bis 7, sofern sie sich aus Änderungen von Rechts-
vorschriften ergeben;

3.  soweit nach dem Vertrag eine Überschussbeteiligung vor-
gesehen ist, alljährlich eine Information über den Stand der
Überschussbeteiligung sowie Informationen darüber, inwie-
weit diese Überschussbeteiligung garantiert ist; dies gilt
nicht für die Krankenversicherung.

(2) Bei der substitutiven Krankenversicherung nach § 12 Ab-
satz 1 des Versicherungsaufsichtsgesetzes hat der Versiche-
rer bei jeder Prämienerhöhung unter Beifügung des Textes der
gesetzlichen Regelung auf die Möglichkeit des Tarifwechsels
(Umstufung) gemäß § 204 des Versicherungsvertragsgesetzes
hinzuweisen. Bei Versicherten, die das 60. Lebensjahr vollendet
haben, ist der Versicherungsnehmer auf Tarife, die einen gleich-
artigen Versicherungsschutz wie die bisher vereinbarten Tarife
bieten und bei denen eine Umstufung zu einer Prämienredu-
zierung führen würde, hinzuweisen. Der Hinweis muss solche
Tarife enthalten, die bei verständiger Würdigung der Interessen
des Versicherungsnehmers für eine Umstufung besonders in
Betracht kommen. Zu den in Satz 2 genannten Tarifen zählen
jedenfalls diejenigen Tarife mit Ausnahme des Basistarifs, die
jeweils im abgelaufenen Geschäftsjahr den höchsten Neuzu-
gang, gemessen an der Zahl der versicherten Personen, zu
verzeichnen hatten. Insgesamt dürfen nicht mehr als zehn Ta-
rife genannt werden. Dabei ist jeweils anzugeben, welche Prä-
mien für die versicherten Personen im Falle eines Wechsels in
den jeweiligen Tarif zu zahlen wären. Darüber hinaus ist auf die
Möglichkeit eines Wechsels in den Standardtarif oder Basistarif
hinzuweisen. Dabei sind die Voraussetzungen des Wechsels in
den Standardtarif oder Basistarif, die in diesem Falle zu entrich-
tende Prämie sowie die Möglichkeit einer Prämienminderung im
Basistarif gemäß § 12 Absatz 1c des Versicherungsaufsichtsge-
setzes mitzuteilen. Auf Anfrage ist dem Versicherungsnehmer
der Übertragungswert gemäß § 12 Absatz 1 Nummer 5 des Ver-
sicherungsaufsichtsgesetzes anzugeben; ab dem 1. Januar 2013
ist der Übertragungswert jährlich mitzuteilen.

§7 VVG-InfoV 

Übergangsvorschrift; Inkrafttreten 

(1) Der Versicherer kann die in dieser Verordnung bestimmten
Informationspflichten bis zum 30. Juni 2008 auch dadurch erfül-
len, dass er nach den Vorgaben des bis zum 31. Dezember 2007
geltenden Rechts informiert.

(2) § 2 Absatz 1 Nummer 1 und 2 und Absatz 2, § 3 Absatz 1
Nummer 1 und 2 und Absatz 2 sowie § 4 treten am 1. Juli 2008
in Kraft. Im Übrigen tritt diese Verordnung am 1. Januar 2008 in
Kraft.

Stand: 01.07.2013




